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ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB

des Landkreises Böblingen

WIRTSCHAFTSPLAN  2025

Aufgrund von § 5 Abs. 1 der Betriebssatzung des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Böblingen
vom 25. November 1991 in der Fassung vom 01. April 2020 und § 14 des Eigenbetriebsgesetzes
beschließt der Kreistag des Landkreises Böblingen für das Wirtschaftsjahr 2025 folgenden
Wirtschaftplan:

Für das Wirtschaftsjahr 2025 wird festgesetzt:

1. Im Erfolgsplan

Erträge in Höhe von 92.923.000 EURO
Aufwendungen in Höhe von 92.423.000 EURO
somit veranschlagtes Jahresergebnis von 500.000 EURO

2. Im Liquiditätsplan

Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von 64.506.200 EURO
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von 59.528.400 EURO
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit 4.977.800 EURO

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 484.809 EURO
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 16.724.000 EURO
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -16.239.191 EURO

veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf -11.261.391 EURO

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0 EURO
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0 EURO
veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 EURO

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands -11.261.391 EURO

3 a) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 0 EURO
3 b) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 0 EURO

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 10.000.000 EURO

Böblingen, den 16.12.2024

Wuttke
Erster Werkleiter
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V O R B E R I C H T 

zum 

Wirtschaftsplan 2025 

des Abfallwirtschaftsbetriebs 

1. Vorbemerkungen

1.1. Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Böblingen (AWB) wurde zum 
01.01.1992 als Eigenbetrieb des Landkreises Böblingen gegründet. Der 
Kreistag hat am 25.11.1991 die hierzu erforderliche Betriebssatzung be-
schlossen. 

1.2. Der Zweck des Eigenbetriebes sind die Entsorgung, Wiederverwertung und 
Beseitigung von Abfällen im Landkreis Böblingen sowie der Betrieb der dazu 
erforderlichen Anlagen. 

1.3. Die Rechtsverhältnisse des AWB werden durch das Eigenbetriebsgesetz 
(EigBG), die Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) und durch die Betriebssat-
zung geregelt. 

1.4. Zum AWB gehört die 100%-ige Tochter „Naturstrom Landkreis Böblingen 
GmbH“. Die Beteiligungen des Landkreises Böblingen am Zweckverband 
RBB, an der Kompostwerk Kirchheim u. T. GmbH und der Bioabfallverwer-
tung GmbH Leonberg (seit 05.06.2019) werden in der Bilanz des Eigenbe-
triebs geführt. 

2. Nachhaltigkeit
Eine nachhaltige Abfallwirtschaft hat das Ziel, natürliche Ressourcen zu 
schonen und Abfälle umweltverträglich zu bewirtschaften. Leitziele sind die 
nachhaltige Verbesserung des Umwelt- und Klimaschutzes sowie die Res-
sourceneffizienz. Die Nachhaltigkeitsziele des AWB sind Teil der Nachhaltig-
keitsstrategie, die der Landkreis Böblingen entwickelt hat und die sich eben-
falls an den Zielen einer nachhaltigen Entwicklung der Vereinten Nationen 
orientiert.  

Handlungsfeld 1 

NACHHALTIGKEIT IN DER VERWALTUNG 

2030 fördert der Abfallwirtschaftsbetrieb die Durchsetzung nachhaltiger Wertschöp-
fungsketten. 
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 Der Anteil nachhaltiger Beschaffungsverfahren mit sozialen und umweltbezogenen 
Aspekten beträgt 80 %. 

 
 

Handlungsfeld 2 
 
GLOBALE VERANTWORTUNG  

 

Der Landkreis engagiert sich für die Zusammenarbeit mit Partnern in Ländern des 
Globalen Südens. Der Abfallwirtschaftsbetrieb setzt seine Projektpartnerschaft mit der 
tunesischen Stadt El Guettar fort. Ziele sind die Entwicklung eines Abfallwirtschafts-
konzepts für die Kommune sowie der Bau einer Kompostierungsanlage mit Förderung 
durch die SKEW. Die Mitgliedschaft in der PREVENT Abfallallianz dient der Vernet-
zung mit anderen Akteuren in der Entwicklungszusammenarbeit.   
 
Der Abfallwirtschaftsbetrieb engagiert sich für nachhaltigen Konsum vor allem durch 
Abfallvermeidung und Kreislaufwirtschaft. Abfallvermeidung wird fester Bestandteil 
des fortgeschriebenen Abfallwirtschaftskonzepts. Jedem Kreisbürger sind die Bedeu-
tung des Begriffs „Abfallvermeidung“ und die dazugehörigen Maßnahmen bewusst. 
 
Abfallvermeidung steht an erster Stelle der Abfallhierarchie, der AWB führt seit Beste-
hen vielfältige Maßnahmen durch, die der Vermeidung von Abfällen dienen (Sensibili-
sierungsmaßnahmen, Abfallberatung, Geschirrmobile, Plattformen für Verschenken 
und Mehr, Einführung eines Pfandbechers für Coffee-To-Go, Unterstützung von 
Fairteilern zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen, Verschenk-Häusle auf verschie-
denen Wertstoffhöfen, ReUse-Kampagnen, Runde Tische mit der Gastronomie zum 
Thema „Mehrweg“ sowie mit Repair-Cafés). Das Abfallvermeidungskonzept wurde im 
September 2022 fortgeschrieben und um weitere Maßnahmen und Ideen ergänzt, 
bspw. die Förderung von Wiederverwendung und Wertschätzung von Lebensmitteln 
(„Wertschätzen statt Wegwerfen“, Teilnahme an der Aktion „Backwaren wertschätzen“ 
zusammen mit ansässigen Bäckereien). Ziel ist die Entwicklung zum „Zero-Waste-
Landkreis“, d.h. weniger Abfälle produzieren und Rohstoffe schonen. 

 
 
Handlungsfeld 3 
 
KLIMASCHUTZ, ENERGIEWENDE UND  
ANPASSUNG AN DEN KLIMAWANDEL  

 

Die neue Vergärungsanlage in Leonberg ist ab 2025 in Betrieb. 
 
Der Abfallwirtschaftsbetrieb setzt sich für eine hochwertige stoffliche Verwertung der 
von ihm eingesammelten Abfälle ein, alternativ werden Abfälle energetisch verwertet. 
Die Restabfälle werden im RMHKW verbrannt, dabei entstehen Strom und Fern-
wärme. Seit Jahren werden Bioabfälle hochwertig in Vergärungsanlagen verwertet 
(„Kaskadenlösung“), aus Biogas werden Strom und Wärme, aus den Gärresten Kom-
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post erzeugt. Künftig wird Rohbiogas aus der Vergärungsanlage zu Biomethan umge-
wandelt und in das Gasnetz eingespeist, kombiniert mit einer CO2-Abscheidung. De-
poniegase werden ebenfalls zur Stromerzeugung genutzt.  
 
Über seine 100%ige Tochter, die Naturstrom GmbH Landkreis Böblingen, betreibt der 
AWB insgesamt 13 PV-Anlagen. Im Sommer 2024 wurde die PV-Anlage auf dem 
Dach der neuen Straßenmeisterei in Magstadt eingeweiht, weitere Anlagen auf Dach-
flächen kreiseigener Gebäude werden geprüft. Daneben sollen möglichst weitere Frei-
flächenanlagen auf ehemaligen Deponieflächen realisiert werde. Eine erste Umset-
zung erfolgte mit der 3. Anlage auf der ehemaligen Kreismülldeponie Sindelfingen in 
Kooperation mit den Stadtwerken Sindelfingen. Für eine Freiflächenanlage auf der 
ehemaligen Erddeponie Malmsheim sind die planungsrechtlichen Vorbereitungen bei 
der Stadt Renningen im Gang. Die GmbH wird zudem ihre Erfahrungen mit Freiflä-
chen-PV bei der Energieagentur einbringen und den Kommunen im Landkreis zur 
Verfügung stellen. Zudem soll in den kommenden Jahren in Zusammenarbeit mit der 
Energieagentur des Landkreises die Windenergie im Landkreis ausgebaut werden, 
sowohl mit eigenen Projekten (Standort Autobahn/Rennstrecke) als auch durch Unter-
stützung und Beratung der Kommunen und der Bürgerschaft. Zwischen der Natur-
strom Landkreis Böblingen GmbH und den Stadtwerken Sindelfingen wurde eine Ko-
operationsvereinbarung abgeschlossen mit dem Ziel, die Voraussetzungen für die Er-
richtung von Windenergieanlagen im Bereich des Sindelfinger Waldes entlang der 
A81 zu prüfen und hierzu Projektentwicklungsgesellschaften zu gründen. Hinsichtlich 
luftverkehrsrechtlicher Bedenken gegen Windenergieanlagen im Sindelfinger Wald 
und am Standort der Vergärungsanlage Leonberg sind Stellungnahmen von der deut-
schen Flugsicherung eingeholt worden.   
 
Die Oberflächenabdichtung der ehemaligen Kreismülldeponie Leonberg wird fertigge-
stellt, damit ist bei allen drei Deponien gewährleistet, dass keine klimaschädlichen De-
poniegase austreten können. 
 

 
 
Handlungsfeld 6 
 
NACHHALTIGE MOBILITÄT  

 

Der Fuhrpark des AWB ist auf umweltfreundlichere Antriebstechniken umgestellt. 
 
Der AWB prüft laufend, welche alternativen Antriebstechniken für seine LKW-Flotte 
die größte Nachhaltigkeit versprechen (wasserstoffbetriebene Brennstoffzellenan-
triebe, „grüner Wasserstoff“ aus Biogas, E-Motoren). Dazu werden entsprechende 
Fördermöglichkeiten genutzt. Die Erfahrungen mit den beiden Müllfahrzeugen mit 
Brennstoffzellenantrieb waren leider nicht sehr positiv, zudem sind Förderprogramme 
eingestellt worden. Somit sollen im Fuhrpark zunächst weitere Fahrzeuge mit Gasan-
trieb eingesetzt werden. Ein vollelektrisches Müllfahrzeug ist im Einsatz, ein zweites 
wurde 2024 geliefert, die Grüngutverwertung erhielt 2024 ebenfalls einen vollelektri-
schen LKW für den Transport von Häckselmaterial.  
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3.  Stellung zur Landkreisverwaltung 
 
3.1 Der Eigenbetrieb ist keine eigenständige juristische Person, sondern recht-

lich unselbständiges Sondervermögen des Landkreises Böblingen. Er kann 
nur Rechte und Verpflichtungen für den Landkreis Böblingen begründen. 

 
3.2 Organisatorisch ist der Eigenbetrieb vollständig von der Landkreisverwaltung 

losgelöst. Verbindende Organe sind der Umwelt- und Verkehrsausschuss als 
Werksausschuss (UVA), der Kreistag und der Landrat.  

 
3.3 Die Werkleitung leitet den Eigenbetrieb im Rahmen des Eigenbetriebsgeset-

zes und der Betriebssatzung eigenständig. Ihr obliegt insbesondere die lau-
fende Betriebsführung. In Bereichen, in denen dies wirtschaftlich vorteilhaft 
ist, wird die Landkreisverwaltung mit der Erfüllung der Aufgaben des Abfall-
wirtschaftsbetriebes beauftragt. 

 
3.4 Der Abfallwirtschaftsbetrieb hat nach dem Eigenbetriebsgesetz eine an kauf-

männischen Gesichtspunkten orientierte Wirtschaftsführung. Dazu besteht 
eine eigenständige Finanzverwaltung mit einer vom Landkreis unabhängigen 
Wirtschaftsplanung und Buchführung. Seit 2001 ist die Buchhaltung auf das 
SAP R/3 – System umgestellt und orientiert sich seit 2023 an der neuen Ei-
genbetriebsverordnung (EigBVO-HGB). 

 
3.5 Der Abfallwirtschaftsbetrieb hat zur klareren Zuordnung der Kassenvorgänge 

eigene Girokonten eingerichtet. Diese werden zur einheitlichen Geldbewirt-
schaftung im Verbund mit Girokonten anderer Eigenbetriebe und des Land-
kreises geführt. 

 
 
4. Wirtschaftsplan 
 
4.1 Allgemeines 
 
 Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Böblingen hat für jedes Jahr ei-

nen gesonderten Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus  
 

 Erfolgsplan 
 Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und 
 Stellenübersicht. 

 
 Die fünfjährige Finanzplanung ist seit 2023 in den Erfolgsplan und den Liqui-

ditätsplan integriert. Neben diesen Pflichtbestandteilen und Anlagen wird der 
Wirtschaftsplan durch informative Übersichten ergänzt. Der Erfolgsplan ist 
dem Eigenbetriebsrecht angepasst und seit 2023 entsprechend der Anlage 1 
der neuen EigBVO-HGB gegliedert, da der AWB nach den Regelungen des 
Handelsgesetzbuches geführt wird. Der Liquiditätsplan ist nach dem Muster 
in der Anlage 2 zur EigBVO-HGB aufzustellen. Die geplanten Erträge und 
Aufwendungen sind in zwei Diagrammen dargestellt. Durch die Orientierung 
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an der Erfolgsplanung sind die Erträge und Aufwendungen nicht ausgegli-
chen, sondern deren Differenz ist als Jahresergebnis ausgewiesen. Im Jahr 
2025 wird ein Jahresgewinn von 500.000 EUR geplant, der insgesamt zur 
Reduzierung des Verlustausgleiches der Vorjahre im Wirtschaftsplan einge-
stellt werden muss. 

 
4.2 Kapitalausstattung 
 
 Dem Abfallwirtschaftsbetrieb wurde das gesamte Anlagevermögen aller ab-

fallwirtschaftlichen Einrichtungen mit Buchwert zum 31.12.1991 von rund 32 
Mio. DM übertragen. Im Gegenzug hat der Abfallwirtschaftsbetrieb vom 
Landkreis Kredite in Höhe von 20,6 Mio. DM, eine Grundstücksverbindlich-
keit von 2,1 Mio. DM und Eigenkapital in Höhe von 9,7 Mio. DM übernom-
men, das später in ein tilgungsfreies Darlehen des Landkreises umgewandelt 
wurde. Dieses Darlehen wurde bereits zum 31.12.1994 vollständig getilgt. 
Durch die konsequente Ansammlung der Rückstellungen für Nachsorgeauf-
wendungen (Stand 31.12.2009: 77,8 Mio. €) konnte der Abfallwirtschaftsbe-
trieb entsprechend einer Forderung der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) alle 
Investitionen der vergangenen Jahre hiermit finanzieren, den Bestand der 
Darlehen zum Jahresende 2005 vollständig abbauen und ist weiterhin schul-
denfrei. Außerdem verfügt der Eigenbetrieb Ende September 2024 über Kas-
senmittel von ca. 27 Mio. €. Geldanlagen bestehen keine mehr. Die Kassen-
mittel stehen durch die Einheitskasse dem Landkreis zur Verfügung, da er 
ansonsten in dieser Höhe einen weiteren Kassenkredit aufnehmen muss. Mit 
den Kassenmitteln müssen alle Zahlungen bestritten werden, die bis zum 
nächsten Geldeingang anfallen (wie z.B. die Raten für die Verbandsumlage 
RMHKW, Liefer- und Leistungsrechnungen oder Personalkosten). 

 
 
4.3 Erfolgsplan 
 
4.3.1 Allgemeines 
 
 Der Abfallwirtschaftsbetrieb unterhält zwei getrennte Betriebszweige: die Ab-

fallentsorgung und -verwertung (AEV) und die Müllabfuhr. Innerhalb des Be-
triebszweiges AEV wird auch der Bereich Erddeponien geführt. Ebenso ist 
die Sammlung der Verkaufsverpackungen für die Dualen Systeme rein buch-
halterisch getrennt, da diese als steuerpflichtiger BgA geführt werden muss, 
allerdings insgesamt im Betriebszweig AEV planerisch dargestellt wird. Als 
weitere BgA’s werden die Elektroschrottvermarktung, die Erlöse aus der 
Oberflächenabdichtung der ehemaligen Kreismülldeponie Leonberg sowie 
die Personalgestellung an die Naturstrom Landkreis Böblingen GmbH, die Bi-
oabfallverwertung GmbH Leonberg, die Biomethanverwertung GmbH Sindel-
fingen, den Zweckverband Schönbuchbahn und die Energieagentur geführt. 

 
Die Aufwendungen des Abfallwirtschaftsbetriebes sind ausschließlich über 
selbst erwirtschaftete Erträge zu decken. Dafür stehen dem Eigenbetrieb fol-
gende Ertragsarten zur Verfügung: 

 
- Umsatzerlöse (Benutzungsgebühren, Ergebnisausgleiche, Verwal-

tungsgebühren, sonstige Erlöse, Verkaufserlöse, Erstattungen) 
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- sonstige betriebliche Erträge (Entnahme Rückstellungen, sonstige Er-
träge) 

- Zinserträge 
 
 
4.3.2 Umsatzerlöse 
 
 Die Benutzungsgebühren bilden die Haupteinnahmen des Abfallwirtschafts-

betriebes. Sie werden so kalkuliert, dass durch sie alle nicht durch sonstige 
Erlöse und Erträge gedeckten Aufwendungen finanziert werden können. Das 
Gebührensystem ist so ausgestaltet, dass eine weitgehend verursacherbezo-
gene Zurechnung erfolgt. Es trägt neben abgabenrechtlichen Grundsätzen 
auch den Zielsetzungen der Kreislaufwirtschaft Rechnung, indem beispiels-
weise Anreize zur Abfallvermeidung gesetzt werden. 

 
 Ergebnisausgleiche sind Verrechnungsposten zum Ausgleich von Über-

schüssen aus Vorjahren. Gem. § 14 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz müs-
sen Überschüsse innerhalb von 5 Jahren nach Entstehung den Gebühren-
zahlern wieder vergütet werden. 

  
Die sonstigen Erlöse liegen mit rund 4,8 Mio. € rd. 220 T€ unter dem Ansatz 
des Vorjahres und setzen sich u.a. wie folgt zusammen: 
  

 Erlöse aus der Papier- und Schrottvermarktung, aus der Verwertung 
von Alttextilien und sonstigen Wertstoffen 

 Erlöse aus der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Pforz-
heim für die Übernahme von Haus- und Geschäftsmüll zur Verbren-
nung im RMHKW Böblingen auf das Kontingent des Landkreises 

 Erlöse aus den Pachtverträgen mit der Firma FEMOS einschließlich 
der Erstattung der Nebenkosten für die vermieteten Einrichtungen 

 Erlöse aus der Vermietung des Neubaus des Abfallwirtschaftsbetriebs 
(Gebäude D), der seit 01.10.2016 nach dem Auszug der AWB-Verwal-
tung vollständig von der Landkreisverwaltung genutzt wird. Da der 
Landkreis für die Mietkosten im Objekt Wolf-Hirth-Straße 33, Böblin-
gen, in Höhe von rund 200.000 € aufkommt, bezahlt er im Gegenzug 
für die Nutzung der zusätzlichen Räumlichkeiten im Gebäude D keine 
Miete. 

 
Im Erfolgsplan für den Betriebszweig Abfallentsorgung und -verwertung sind 
Erlöse der BgA (u.a. von den Betreibern der dualen Systeme) in Höhe von 
9,31 Mio. € eingeplant. Bei der Mitbenutzung der Wertstoffhöfe zur Samm-
lung der Leichtverpackungen und der Mitbenutzung des Sammelsystems für 
Verpackungen aus Papier, Pappe und Kartonagen profitiert der Abfallwirt-
schaftsbetrieb seit 2022 von hohen Mitbenutzungsentgelten, die auf Grund-
lage der Bestimmungen des Verpackungsgesetzes kalkuliert und mit den du-
alen Systemen vereinbart werden konnten. Zudem unterliegen die Mitbenut-
zungsentgelte einer jährlichen Preisanpassung, so dass sie entsprechend 
der allgemeinen Preissteigerungen in der Abfallwirtschaft bei Personal, Fuhr-
park und Treibstoffen regelmäßig nach oben angepasst werden. 2024 haben 
die Dualen Systeme den Auftrag für die LVP-Erfassung ab dem 01.01.2025 
erneut einem privaten Dritten übertragen, dem AWB fehlen somit weiterhin 
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Erlöse aus dem Erfassungsvertrag, es fallen jedoch auch keine Kosten an. 
Die Sammlung, Erfassung und der Umschlag von Glas erfolgen bis 
31.12.2025 durch die eigene Müllabfuhr, die Glaserfassung wird von den Du-
alen Systemen im kommenden Jahr wieder ausgeschrieben.  
Aus der Personalgestellung des AWB an die Naturstrom GmbH Landkreis 
Böblingen und die Bioabfallverwertung GmbH Leonberg und die Biomethan-
verwertung GmbH Sindelfingen sowie aus der Übernahme der Buchhaltung 
für den Zweckverband Schönbuchbahn und die Energieagentur mit eigenem 
Personal erfolgt jeweils eine Erstattung der Kosten durch diese Einrichtun-
gen.  

 
 

4.3.3 Sonstige betriebliche Erträge 
 

Im Betriebszweig AEV ist wie in jedem Jahr eine Auflösung der Rückstellung 
für Nachsorgeaufwendungen in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen ein-
schließlich der Afa für Nachsorgeinvestitionen der geschlossenen Deponien 
eingeplant (rund 0,9 Mio. €). Seit 2023 kann durch die Einnahme aus der An-
lieferung von Material bei der Oberflächenabdichtung in Leonberg die Ent-
nahme aus der Nachsorgerückstellung reduziert werden. 
 
 

4.3.4 Zinserträge 
 
 Zinserträge sind 2025 in Höhe von 88.100 € aus Darlehen an die Naturstrom 

GmbH und die BVL GmbH Leonberg eingeplant. Zinserträge aus Geldanla-
gen fallen in 2025 nicht mehr an, da dem Landkreis über die Einheitskasse 
das Geld zur Verfügung gestellt wird.  

 
 
4.4  Geschäftsverlauf 

 
4.4.1  Geplante Erträge und Aufwendungen 
 

geplante Erträge der Jahre 2015 – 2025 (in €) 

  
Die Kosten werden, soweit nicht andere Erträge vorhanden sind, durch Be-
nutzungsgebühren gedeckt. Auch 2025 werden die Gebühren so kalkuliert, 
dass die Kosten zu 100 % gedeckt werden können. Das Gesamtvolumen der 
beiden Betriebszweige zusammen liegt bei 92,92 Mio. €, somit um rund 5,9 
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40.000.000
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Mio. € oder ca. 6,8 % höher als im Vorjahr (Erläuterungen hierzu siehe un-
ter Ziffer 4.4.2 und 4.4.3). Davon entfallen auf die 
 
 
- Müllabfuhr 43,17 Mio. € 
- Abfallentsorgung und –verwertung  49,75 Mio. € 

 
Ausgehend vom Ergebnis des Jahresabschlusses 2023, den zusätzlichen 
13,56 Stellen lt. Stellenübersicht und der Erhöhung der Beamtenbezüge 
2025 um rd. 5,5 %, erhöht sich der Ansatz für die kalkulierten Personalauf-
wendungen des Abfallwirtschaftsbetriebs gegenüber dem Planansatz 2024 
um rund 1,34 Mio. €. In den Aufwendungen werden auch die leistungsorien-
tierte Bezahlung nach TVöD mit 2,0 % der ständigen Monatsentgelte des 
Vorjahres für Tarifbeschäftigte, die Umlage für den kommunalen Versor-
gungsverband Baden-Württemberg, Aufwendungen für voraussichtlich anfal-
lende Überstunden sowie sonstige nicht geplante Leistungsentgelte berück-
sichtigt. 
 
Die geplanten Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans 2025 setzen sich 
aus folgenden Positionen zusammen: 
 
 

 

Benutzungsgebühren 
Abfallentsorgungseinrichtungen; 

49.952 T€

sonstige Erlöse; 4.807 

Erlöse BgA; 9.309 T€

Auflösung von 
Beiträgen und 

Rückstellungen; 880 T€

sonstige 
Erträge+Zinserträge; 

438 T€

Verrechnung 
Müllabfuhr/AEV; 

24.754 T€
Ausgleich von 

Gebührenüberdeckun
gen aus VJ; 2.782 T€

geplante Erträge 2025
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4.4.2 Abfallentsorgung und -verwertung (AEV) 
 
 Das für den Landkreis Böblingen vorhandene Verbrennungskontingent im 

Restmüllheizkraftwerk Böblingen wird weiterhin durch zusätzliche Müllanlie-
ferungen von außerhalb des Landkreises abgesichert. Für 2025 wird hierbei 
von einer Menge von 8.400 t ausgegangen. Die seit 2009 bestehende öffent-
lich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Pforzheim wurde zum 01.01.2024 
auf eine fixe Menge von 6.500 Tonnen im Jahr angepasst, die auf das Kon-
tingent des Landkreises Böblingen angeliefert werden.  

 Der ZV Restmüllheizkraftwerk hat die Verbandssatzung geändert. Das Ge-
samtkontingent für die Verbandspartner beträgt noch 155.600 t, das Böblin-
ger Kontingent wurde auf 80.000 t reduziert. 

 
Entsprechend der Beteiligungsquote des Landkreises Böblingen am Zweck-
verband RMHKW fallen im Jahr 2025 Gesamtkosten in Höhe von rund 13,36 
Mio. € für die Müllverbrennung an. Für die Planung wird ein vom Zweckver-
band kalkulierter Verbrennungspreis auf der Basis der Auslegungsmenge 
von 155.600 Jahrestonnen in Höhe von 167 €/t angenommen. Die thermi-
sche Behandlung von Siedlungsabfällen wurde ab dem 01.01.2024 in den 
Anwendungsbereich des nationalen Emissionshandels nach dem Brennstof-
femissionshandelsgesetz (BEHG) einbezogen. Der ab 2025 geltende CO2-
Preis von 55 €/t erhöht die Verbrennungspreise für gemischte Siedlungsab-
fälle und wirkt sich damit grundsätzlich auf die Gebühren aus.   

Materialaufwand; 30.768 T€

Personalaufwand; 
24.498 T€

Abschreibungen und 
Anlageabgänge; 6.683 T€

Sonstige betriebliche 
Aufwendungen; 5.650 T€

Zinsaufwand+Steuern; 
70 T€ Verrechnung 

AEV/Müllabfuhr; 
24.754 T€

geplante Aufwendungen 2025
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Die Gesamtkosten für den Zweckverband RMHKW werden entsprechend der 
Anliefermenge durch die öffentliche Abfallabfuhr teilweise über die Verrech-
nung direkt dem Betriebszweig Müllabfuhr zugeordnet, für die Selbstanliefer-
mengen Dritter jedoch beim Betriebszweig AEV eingeplant. 
 
Die Aufwendungen für die Mülldeponien werden seit ihrer Schließung voll-
ständig über die Entnahme aus der Rückstellung für Nachsorgekosten abge-
deckt.  
 
Die Gesamtaufwendungen für die AEV einschließlich der Erddeponien 
liegen 2025 um rund 2,8 Mio. € über dem Vorjahresniveau.  
 
Eine Abdeckung des Gebührenfehlbetrages aus 2023 wurde gemäß dem 
Kommunalabgabengesetz teilweise einkalkuliert. 
 
Für die Erdentsorgung im Landkreis hat sich der Abfallwirtschaftsbetrieb bei 
den Steinbruchbetreibern Baresel, Ehningen, NSN GmbH & Co. KG, 
Magstadt, Schotterwerk Mayer, Mötzingen und Schäfer, Darmsheim Kontin-
gente für unbelasteten Bodenaushub gesichert. In den vertraglichen Verein-
barungen sind Pacht- und Einbauentgelte festgelegt. Die kalkulierten Anlie-
fermengen des Jahres 2025 für alle Steinbrüche liegen mit 47.500 t im Be-
reich der tatsächlich gelieferten Menge des Vorjahres.  
 

4.4.3 Müllabfuhr 
 

Seit 2009 ist der Landkreis im gesamten Kreisgebiet für die Organisation der 
öffentlichen Müllabfuhr zuständig. Für den Betriebszweig ergeben sich nach 
der Kalkulation für 2025 Aufwendungen von 43,17 Mio. €, sie liegen damit 
um 3,1 Mio. € über dem Vorjahr.  

 
Neben höheren Personalaufwendungen ergeben sich Steigerungen bei den 
Materialaufwendungen, insbesondere durch die Vergrößerung des Fuhr-
parks. 
 
Die Erhöhung der Aufwendungen in beiden Betriebszweigen – insbe-
sondere für die Personalkosten– bedingt insgesamt für 2025 eine Anhe-
bung der Müllgebühren für Haushalte und Gewerbe. 

 
 
5. Einzahlungen und Auszahlungen des Liquiditätsplans mit Investitions-

programm 
 
5.1 Liquiditätsplanung 
 

Die Liquiditätsplanung 2025 schließt im laufenden Geschäftsbetrieb mit ei-
nem Zahlungsmittelüberschuss von 4,98 Mio. € ab. In 2025 wird mit nicht 
mehr ganz so guten Erlösen bei der Papiervermarktung, jedoch mit weiterhin 
guten Erlösen bei der Schrottvermarktung gerechnet. Das Ergebnis aus In-
vestitionstätigkeit schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 16,2 Mio. 
€ ab, da von hohen Ausgaben für Investitionen ausgegangen wird. Dadurch 
ergibt sich insgesamt ein Finanzierungsmittelbedarf von 11,3 Mio. €. Da sich 
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aus der Finanzierungstätigkeit keine Einzahlungen (z.B. Kreditaufnahmen) 
und keine Auszahlungen (Zinsen) ergeben, wird zum Ende des Jahres 2025 
eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von rund 11,3 Mio. € ver-
anschlagt. 
Der nach der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität in 2026, 2027 und 
2028 entstehende negative Stand bei den liquiden Eigenmitteln von ca. 16,7 
Mio. € wird durch die Aufnahme von Krediten ausgeglichen, wenn diese dann 
benötigt werden. Für 2026 sind Kreditaufnahmen von 10,5 Mio. €, für 2027 
insg. 4 Mio. € und für 2028 2,2 Mio. € vorgesehen. 

 
 
5.2 Investitionen, Umlagen und Tilgungen 
 
 2025 sind im Einzelnen folgende Investitionen in den verschiedenen Berei-

chen des Abfallwirtschaftsbetriebes geplant:  
 
 Beim Betriebshof einschließlich Containerdienst haben in 2025 insge-

samt 8 Fahrzeuge aufgrund ihres Alters, ihrer Laufdauer und ihres schlech-
ten technischen Zustandes ihre Wirtschaftlichkeitsgrenze erreicht und sind 
daher durch folgende Fahrzeuge zu ersetzen: 4 Müllfahrzeuge gasbetrieben 
à 370.000 €, 2 Abrollkipper-LKW für 180.000 € und 1 Anhänger für 40.000 € 
(Containerdienst), 1 Transporter für 55.000 € (Alttextilien). Daneben muss 
noch 1 Shuttletransporter mit E-Antrieb für die Allgemeine Verwaltung à 
77.000 € angeschafft werden. Die Gesamtinvestition für Ersatzfahrzeuge be-
trägt somit rund 2 Mio. €. Hinzu kommt ein zusätzliches Müllfahrzeug gasbe-
trieben à 370.000 € für zusätzliche Touren in 2025. 

 Zu den Investitionen für Fahrzeuge kommt noch der Nachkauf von Müllgroß-
behältern, Werkzeug für die Werkstatt und Software (600 T€) hinzu. Außer-
dem werden weitere 250 T€ in eine neue Ladeinfrastruktur beim Betriebshof 
und bei der Verwaltung auf der Hulb investiert, um die neuen Elektrofahr-
zeuge effizient laden zu können. Für neue Alttextiliencontainer und Pilz-Glas-
container sind 200.000 € geplant. Hinzu kommen Investitionen in das neue 
Verwaltungsgebäude von 350 T€. Insgesamt ergibt sich somit eine Investiti-
onssumme für die Müllabfuhr von 3,7 Mio. € und 400 T€ für den Container-
dienst. 

 
 Auf der ehemaligen Deponie Böblingen müssen für die Verwertung des De-

poniegases und in die Sickerwasservorbehandlung 50 T€ investiert werden. 
Auf der Deponie Sindelfingen werden in die Oberflächenabdichtung 50 T€ 
und in die Deponiegaserfassung 500 T€ investiert. Außerdem muss die Tra-
fostation ersetzt werden für 150 T€. Auf der Deponie Leonberg fallen für 
Maßnahmen zur Oberflächenabdichtung voraussichtlich 4 Mio. € an, zudem 
sind 500 T€ für die Erfassung und Verwertung von Deponiegas eingeplant. 
Alle Maßnahmen werden aus den Nachsorgerückstellungen finanziert. 

 
 Für den Bereich Wertstoffhöfe sind für die Wertstoffhöfe Weissach und 

Schönaich insgesamt 500.000 € vorgesehen. Daneben werden 584.000 € für 
neue Presscontainer und Mulden eingeplant. Für die Einführung einer Zeiter-
fassung sind 85.000 € veranschlagt. Für ein zusätzliches Fahrzeug mit Anhä-
nger sind 40.000 €, für einen Stapler 50.000 € und für eine Kehrma-
schine/LKW sind 250.000 EUR geplant. Im Bereich Häckselplätze sind 
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1.000.000 € für die Verlegung und den Neubau der zwei Plätze in Gärtringen 
und Herrenberg-Haslach eingestellt. Für den Transport im Auftrag der BVL 
werden zwei gasbetriebene LKW beschafft. In eine neue Siebanlage und 
Zerkleinerung werden 1,1 Mio. € und für einen neuen Häcksler 450.000 € in-
vestiert. Für sonstige Investitionen auf diversen Häckselplätzen werden wei-
tere 150.000 € eingestellt. Bei der Sortieranlage Leonberg sind für die Er-
neuerung der Sortiertechnik 1,1 Mio. €, für die Ersatzbeschaffung eines LKW 
sind 100.000 € und für eine Presse 60.000 € veranschlagt. In der Sortieran-
lage Sindelfingen werden 200.000 € für eine neue Fördertechnik und den 
Brandschutz eingeplant. Außerdem sind für einen Ersatzradlader 100.000 € 
vorgesehen. 

 Für die FEMOS-Möbelhalle werden weitere Investitionen von 0,5 Mio. € not-
wendig. 
Bei der AWB-Verwaltung sind 560.000 € für einen Ersatz-PKW und EDV-
Software für verschiedene Digitalisierungsprojekte wie z.B. neue Waa-
gensoftware, Einführung von Chatbot und weitere Module im Kundenonline-
portal geplant. 
 

 Das Investitionsvolumen in das Sachvermögen 2025 liegt bei insgesamt 
rund 16,724 Mio. €. 

  
 Die mittelfristige Investitionsplanung des Abfallwirtschaftsbetriebes im Zeit-

raum von 2025 bis 2028 liegt für das Sachanlagevermögen bei einer Grö-
ßenordnung von ca. 43,5 Mio. €. Sie wird neben dem bereits dargestellten 
Wirtschaftsjahr 2025 im Wesentlichen bestimmt von den Investitionen bis 
2028 in den Bereichen Müllabfuhr, Wertstoffhöfe/Sortieranlagen und Häck-
selplätze sowie von Baumaßnahmen auf den drei ehemaligen Hausmüllde-
ponien (Deponieoberflächenabdichtungen, Anlagen zur Vorbehandlung von 
Sickerwasser, Erfassung und Verwertung von Deponiegas). Zusätzlich zu 
den Investitionen in das Sachvermögen erfolgt die Zahlung eines Gesell-
schafterdarlehens für die Kompostwerk Kirchheim GmbH von 7,0 Mio. € in 
2026. 

 
 Diese Investitionen spiegeln sich auch im Liquiditätsplan wider. Zur Finanzie-

rung dieser Projekte werden neben den erwirtschafteten Abschreibungen im 
Planungszeitraum Gelder aus den Liquiditätsüberschüssen der Vorjahre in 
Anspruch genommen. Ansonsten stehen die abgezinst angesammelten 
Rückstellungen für Nachsorgekosten als Finanzierungsmittel zur Verfügung. 
Kreditaufnahmen sind im Planungszeitraum ab 2026 vorgesehen. 

 
Investitionen der Jahre 2025 – 2028 in € (Investitionsplanungszeitraum)  

0

5.000.000

10.000.000
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6. Stellenübersicht 
 
 Die Stellenübersicht enthält die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für 

Beamte (nachrichtlich) und die Tarifbeschäftigten nach TVöD. Die Zahl der 
ausgewiesenen Stellen liegt um 13,56 über dem Vorjahr ((2025: 302,83; 
2024: 289,27), neben zusätzlichen Stellen sind darin auch geringfügige Erhö-
hungen der Beschäftigungsumfänge bei einzelnen Mitarbeitenden berück-
sichtigt.  

 
Folgende zusätzliche Stellen sind in den beiden Werkteilen im Wirtschafts-
plan 2025 vorgesehen: 
 

 Bereich/ 
Tätigkeit 

EG TvÖD/ 
Bes.Gr. 

BU % Bemerkungen 

     

0,5 Kundeninfor-
mation und 
Service 

EG7 50 Um angesichts der steigenden Kundenan-
fragen per Telefon und E-Mail die bislang 
sehr gute Erreichbarkeit und die kurzen Re-
aktionszeiten beibehalten zu können, muss 
die Kapazität im Kundencenter erhöht wer-
den. 

1,0 Öffentlichkeits-
arbeit  

EG 10 100 Die Abfallpädagogik soll mit dem Schwer-
punkt ab Schulklassen 5 künftig ausgewei-
tet werden, die bestehenden Kapazitäten 
für Kindergärten und Grundschulen sind 
voll ausgelastet; zudem besteht bei der 
Kreisbevölkerung zunehmender Beratungs-
bedarf (Abfalltrennung, Abfallvermeidung).  

6,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müllabfuhr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EG 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zur Sicherstellung einer auch weiterhin zu-
verlässigen und ordnungsgemäßen Müllab-
fuhr ist es im Jahr 2025 erforderlich, die 
täglichen Touren von bisher 32 auf 35 zu 
erhöhen. Insbesondere bei den Touren zur 
Leerung der Müllgroßgefäße entstand in 
den letzten Jahren sukzessive ein Mehrauf-
wand, der bislang nur durch Arbeitsverdich-
tung bzw. Tourenverlängerung aufgefan-
gen wurde. Weil die Fahrerkapazitäten zwi-
schenzeitlich aber an der nach dem Ar-
beitszeitgesetz und den Lenk- und Ruhe-
zeiten maximal zulässigen Obergrenze an-
gelangt sind, ist eine neue Toureneinteilung 
notwendig, die – für den gesamten Land-
kreis – zu einem Mehrbedarf von 3 Touren 
führt.  
 
Zudem ist der Betriebshof bei der Durch-
führung der Altpapierabfuhren an Samsta-
gen an der Belastungsgrenze angelangt, 

- 18 -



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Container-
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EG 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EG 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 

insbesondere auch bezüglich der Bereit-
schaft von Fahrern, auf freiwilliger Basis die 
Samstagstouren zu übernehmen. Daher ist 
es erforderlich, die Samstagstouren weitge-
hend auf die Bezirke zu begrenzen, in de-
nen eine Vereinsbeteiligung stattfindet, weil 
die Vereine nur an Samstagen Mitglieder 
finden, die zur Übernahme der Ladertätig-
keit bereit sind. Samstagsabfuhren ohne 
Vereinsbeteiligung müssen möglichst auf 
die Regelarbeitstage montags bis freitags 
verschoben werden, was daher zu einem 
zusätzlichen Personalbedarf führt. Insge-
samt müssen für die 3 Zusatztouren 3 Lkw 
zusätzlich eingesetzt werden, somit werden 
hierfür sechs Mitarbeiter in EG 6 benötigt. 
 
Die Fa. Kaufmann aus Sindelfingen- 
Darmsheim hat seit vielen Jahren an ca. 
270 Standorten im gesamten Landkreisge-
biet die Leerung von über 1000 Containern 
zur Altglas- u. Dosensammlung durchge-
führt, den Vertrag nun aber zum Ablauf des 
Jahres 2024 gekündigt.  Der Container-
dienst des Betriebshofs übernimmt daher 
zum 01.01.2025 diese Aufgabe wieder in 
Eigenregie. Hierfür werden zwei Fahrer in 
EG 6 benötigt. 

 
Die jährliche Sicherheitsüberprüfung nach 
UVV bei inzwischen mehr als 700 Behäl-
tern (insbesondere Presscontainer, Abroll- 
und Laubsammelcontainer sowie Absetz-
mulden) führt seit Jahren die Werkstatt des 
Betriebshofs durch. Dies hat sich außeror-
dentlich gut bewährt, sowohl bezüglich der 
Zuverlässigkeit, als auch mit Blick auf die 
Flexibilität - beispielsweise bei der raschen 
Durchführung von Reparaturarbeiten im 
Falle von UVV- relevanten Mängeln. Auch 
in wirtschaftlicher Hinsicht ist die Durchfüh-
rung dieser Arbeiten vorteilhaft: die Beauf-
tragung einer Fremdfirma würde allein bei 
den 260 Presscontainern jedes Jahr ca. 
50.000 € Kosten (Stand Juli 2024) verursa-
chen.  
 
Durch den erhöhten Aufwand in der Werk-
statt bei der Instandhaltung und Reparatur 
größer gewordenen Fuhrparks ist diese Zu-
satzarbeit durch das vorhandene Personal, 

- 19 -



vor allem das Schlosserteam, nicht mehr 
leistbar. Daher wird eine zusätzliche Stelle 
mit dem Erfordernis eines Führerscheins 
der Klasse C (Lkw) in EG 6 benötigt. 
 
Ein Teil des Beschäftigungsumfangs dieser 
Stelle soll auch darauf verwandt werden, 
die ca. 2000 Abfallbehälter, die jährlich we-
gen Defekten ersetzt werden müssen, zu 
zerlegen und für die Abholung und Recyc-
ling vorzubereiten. Durch den Erlös der al-
ten Müllbehälter und des Metallschrotts 
(v.a. Achsen) wurden im Jahr 2023 ca. 
40.000 € erwirtschaftet, sodass ein erhebli-
cher Teil dieser Personalkosten refinanziert 
ist. 

 
0,5 
 
 
 
 
0,4 
 
 
 
 
1,0 
 
 

Recyc-
ling/Stoff-
strommanage-
ment 
 
Recyc-
ling/Stoff-
strommanage-
ment 
 
Grüngutver-
wertung 
  

EG 9b 
 
 
 
 

EG10 
 
 
 
 

EG 6 

50 
 
 
 
 
40 
 
 
 
 
100 

Einführung und dauerhafte Betreuung der 
gesetzlich vorgeschriebenen elektroni-
schen Zeiterfassung für über 200 Beschäf-
tigte im Wertstoffhofbereich  
 
Stoffstrommanagement (Ausschreibungen 
Wertstoffvermarktung) 
 
 
 
Durchführung von Transporten (Gärreste, 
Strukturmaterial, Biomüll) zur BVL und 
KWK GmbH. 

ge-
samt: 
12,4 

     

 
 

 
7. Entwicklung der Nachsorgerückstellungen 
 

 Im Erfolgsplan sind bei der Zuführung zur Rückstellung für Nachsorgeauf-
wendungen Zinseinnahmen für den abgezinst angesammelten Anteil der 
Rückstellung für die Sickerwasserbehandlung und die Oberflächenabdich-
tung von rund 1,5 Mio. € eingeplant. Solange die bereits angesparten Rück-
stellungen nur teilweise benötigt werden, können diese Mittel zur Kassenli-
quidität und im Bedarfsfalle zur Reduzierung des Kreditbedarfs sowie zur Fi-
nanzierung von Investitionen eingesetzt werden. Zum 31.12.2025 erhöht sich 
der Gesamtbetrag der Rückstellungen auf rund 72,2 Mio. €. Hierbei ist der 
Betrag aus dem Jahresabschluss 2023 bereits enthalten. 

 Als Entnahme aus der Nachsorgerückstellung ist ein Betrag von rd. 0,9 Mio. 
€ eingestellt. Durch diese Entnahme werden die gesamten Aufwendungen 
(Betriebs- und Personalkosten einschließlich Abschreibungen) der geschlos-
senen Mülldeponien abgedeckt. Die Entnahme fällt auch in diesem Jahr 
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deutlich geringer aus, da die Einnahme aus der Annahme von Material bei 
der Oberflächenabdichtung in Leonberg von 2,0 Mio. € direkt als Einnahme 
zur Reduzierung der Nachsorgeaufwendungen verwendet wird. 

 
 

8.   Kreditaufnahmen und Schuldenentwicklung 
 
 Zur Finanzierung der Investitionen des Abfallwirtschaftsbetriebes stehen zu-

nächst die erwirtschafteten Abschreibungen zur Verfügung. Daneben dienen 
die angesparten Rückstellungen für Nachsorgekosten, die als Kassenmittel 
eingesetzt werden, der Finanzierung. Diese Verfahrensweise kann jedoch 
nur insoweit und so lange erfolgen, wie diese Rückstellungen nicht für ihren 
angesparten Zweck benötigt werden. 

 
 2025 sind weiterhin keine Kreditaufnahmen eingeplant, da die Entwicklung 

der Liquidität in 2025 noch positiv ist. 
 

Die Übersicht über die Schuldenentwicklung zeigt, dass der Abfallwirtschafts-
betrieb im Finanzplanungszeitraum bis 2028 voraussichtlich ab 2026 Kredit-
aufnahmen benötigt. Die Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 
weist keine Verpflichtungen aus. 
 
 

9. Sonstige Anlagen 
 
 Als weitere Anlagen sind dem Wirtschaftsplan eine Übersicht über die Auf-

wendungen für die Umlage an den Zweckverband RMHKW, eine Übersicht 
über die Entwicklung der Nachsorgerückstellungen sowie die Bilanz, Erfolgs-
rechnung und der Lagebericht der Naturstrom Böblingen GmbH für das Jahr 
2023 beigefügt.  

 
 
10. Schlussbemerkung 
 
 Als vor über 30 Jahren der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises gegrün-

det wurde, war die Abfallwirtschaft noch geprägt von Mülldeponien, im Vor-
dergrund stand die Deponierung der Abfälle, Mülltrennung und Recycling 
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spielten noch keine Rolle. Seither hat sich der Abfallwirtschaftsbetrieb zu ei-
nem hochqualifizierten und innovativen „Kreislaufwirtschaftsunternehmen“ 
mit fast 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einem Volumen im Er-
folgsplan von über 90 Mio. Euro entwickelt. Das von Beginn an weitsichtige 
und ehrgeizige Abfallwirtschaftskonzept mit den Rückstellungen für Nachsor-
gemaßnahmen seit Ende der 1980er Jahre, die Trennung und Verwertung 
der Bioabfälle und nicht zuletzt die Entscheidung zur Errichtung des Rest-
müllheizkraftwerkes waren Garanten für den Erfolg des kommunalen Eigen-
betriebs. Nach wie vor ist der Abfallwirtschaftsbetrieb deshalb finanziell, or-
ganisatorisch und strukturell in der Lage, auf Veränderungen flexibel zu rea-
gieren und den Anforderungen an eine effiziente und zukunftsorientierte 
Kreislaufwirtschaft gerecht zu werden. 

   
Die Rückstellungen des Eigenbetriebes wurden gebildet, weil Gewissheit 
darüber bestand, dass diese Mittel nach Schließung der Hausmülldeponien 
Zug um Zug zur Deckung der Nachsorgeaufwendungen benötigt werden. Die 
nicht sofort benötigten Mittel stehen dem Abfallwirtschaftsbetrieb in Form von 
Kassenmitteln zur Verfügung. Dies gilt gleichermaßen für den BgA Duale 
Systeme. Die Rückstellungen werden vorläufig auch zur Finanzierung des Li-
quiditätsplans verwendet (Forderung der GPA). Auf längere Sicht hat die In-
anspruchnahme dieser Mittel allerdings zur Folge, dass zur dann anstehen-
den Finanzierung des Liquiditätsplans wieder ein entsprechender Kreditbe-
darf entsteht. 

 
Die erwirtschafteten Abschreibungen dienen in erster Linie dazu, die Wieder-
beschaffung der Investitionen zu sichern, für die diese Abschreibungen ent-
stehen. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die restlichen erwirt-
schafteten Abschreibungen, die Rückstellungen und bis auf weiteres über 
den vorhandenen Finanzierungsmittelüberschuss. 

 
 Der Wirtschaftsplan 2025 trägt diesen Ansprüchen Rechnung und zeigt ne-

ben der Gebührenkalkulation, dass die Entscheidungen der vergangenen 
Jahre zur Stärkung des kommunalen Eigenbetriebs richtig waren. Die Müll-
gebühren für Haushalte und Gewerbebetriebe konnten seit über zwei Jahr-
zehnten in jedem Jahr unterhalb des Verbraucherpreisindex gehalten wer-
den. Die Leerungsgebühren sollen für Haushalte und Gewerbe im kommen-
den Jahr zwar etwas stärker als in den Vorjahren angehoben werden. Mit ei-
ner 3,8 %igen Steigerung der Grund- und Leerungsgebühren bei Haushalt 
und Gewerbe bewegt man sich jedoch weiterhin innerhalb der Vorgabe des 
Kreistags, die Abfallgebühren jährlich, dafür maßvoll anzupassen. Ursächlich 
für die Gebührensteigerung sind in erster Linie die steigenden Personalauf-
wendungen und die zurückgehenden Erlöse bei der Altpapier- und Altkleider-
vermarktung. Die Einbeziehung der Restmüllverbrennung in den nationalen 
Brennstoffemissionshandel führt im kommenden Jahr beim Zweckverband 
RMHKW nach dessen Planwerten der mittleren Umlage pro Tonne für den 
tatsächlichen Restmülldurchsatz bis 2027 aller Voraussicht nach nicht zu ei-
ner spürbaren Erhöhung des Verbrennungspreises. Der Ausgleich von Ge-
bührenunterdeckungen aus Vorjahren ist auch 2025 zwingend in der veran-
schlagten Höhe einzuplanen, um den nach dem Kommunalabgabengesetz 
vorgeschriebenen Zeitraum für den Ausgleich von Gebührenunterdeckungen 
nicht zu überschreiten.   
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Aktuell ist bei der Entwicklung der Energie- und Baukosten vorläufig nicht 
mehr mit erheblichen Auswirkungen auf die Abfallwirtschaft zu rechnen, der 
Höhepunkt bei den krisenbedingten Teuerungsraten für Roh-, Hilfs- und Be-
triebsstoffe sowie für bezogene Drittleistungen scheint überschritten. Der seit 
der Corona-Pandemie und dem Beginn des Ukraine-Krieges bundesweit zu 
beobachtende Rückgang beim Restmüllaufkommen (Abfallanlieferungen zur 
thermischen Behandlung in Müllverbrennungsanlagen) scheint sich nach ak-
tueller Beobachtung bis Ende September 2024 umzukehren, die Hausmüll-
mengen im Landkreis sind entgegen der Vorausplanungen wieder gestiegen. 
Ursachen für diese Entwicklung sind objektiv nicht erkennbar. Gründe könn-
ten in einem veränderten Trennverhalten der Bürgerinnen und Bürger liegen, 
wodurch mehr verwertbare Abfälle über den Restmüll verbrannt würden. Der 
Abfallwirtschaftsbetrieb wird im Zuge der Fortschreibung seines Abfallwirt-
schaftskonzeptes Anfang 2025 die dazu durchgeführte Restabfall- und Sperr-
müllanalyse sehr genau hinsichtlich noch vorhandener verwertbarer Stoffe im 
Restmüll prüfen, um hier gegebenenfalls mit geeigneten Maßnahmen entge-
gensteuern zu können (bspw. Erweiterung des Beratungsangebotes zur Ab-
falltrennung). Auch die Mitte des Jahres durchgeführte Bürgerbefragung wird 
in die Diskussion der künftigen Ausrichtung der Abfallwirtschaft im Landkreis 
einfließen.  

   
 
Böblingen, den 19.11.2024 
 
 

 
 
 
 
Wuttke 
Erster Werkleiter        
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LANDKREIS BÖBLINGEN WIRTSCHAFTSPLAN 2025
ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB

E R F O L G S P L A N - Z U S A M M E N S T E L L U N G

Konto Bezeichnung Jahresabschluss Planansatz Planansatz
 -vorläufig- VJ WJ WJ WJ WJ

2023 2024 2025 2026 2027 2028
EURO EURO EURO EURO EURO EURO

1. Umsatzerlöse
40 Benutzungsgebühren Abfallentsorgungseinrichtungen 44.997.805 46.695.800 49.952.300 51.940.000 53.076.100 54.940.000
40 Ausgleich von Gebührenüberdeckungen aus VJ 0 1.800.000 2.782.300 2.739.700 1.930.700 0
41 sonstige Erlöse 4.683.279 5.025.200 4.807.000 4.807.000 4.807.000 4.807.000
4 Erlöse BgA 8.902.900 9.560.800 9.308.800 7.988.800 7.641.000 7.641.000

Zwischensumme Umsatzerlöse 58.583.984 63.081.800 66.850.400 67.475.500 67.454.800 67.388.000

2. Sonstige betriebliche Erträge
532 Auflösung von Beiträgen und Rückstellungen 1.673.733 911.800 880.400 2.041.200 2.736.300 2.853.700
53 sonstige Erträge 455.000 300.000 350.000 350.000 350.000 350.000

Zwischensumme Sonst. betr. Erträge 2.128.733 1.211.800 1.230.400 2.391.200 3.086.300 3.203.700

54 3. Materialaufwand
davon Verbrauchs- und Betriebsmittel 4.139.941 4.770.000 5.120.000 5.162.000 5.235.000 5.287.300
davon für Leistungsvergütungen an Dritte 24.403.072 24.621.800 25.648.300 26.138.300 26.399.700 26.663.700
Zwischensumme Materialaufwand 28.543.013 29.391.800 30.768.300 31.300.300 31.634.700 31.951.000

55-56 4. Personalaufwand 21.245.865 23.154.100 24.497.500 24.742.400 24.989.900 25.739.600

57 5. Abschreibungen und Anlageabgänge 5.053.439 6.036.900 6.683.400 7.572.300 7.895.900 6.766.800

59 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen
davon Rückstellung Nachsorgekosten 1.604.427 1.381.500 1.457.100 1.485.500 1.485.000 1.466.700
davon Erddeponien pauschal 74.246 48.500 72.500 72.500 72.500 72.500
davon Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge 1.229.017 1.245.000 1.280.000 1.292.800 1.305.800 1.318.800
davon Versicherungen 379.648 390.000 400.000 408.800 417.800 421.900
davon Geschäftsaufwand, Bürobedarf 220.538 230.000 240.000 243.800 247.700 250.100
davon öff. Bekanntmachungen, Öffentl.keitsarbeit 202.213 150.000 190.000 190.700 195.000 196.900
davon Reisekosten 31.337 30.000 35.000 35.100 35.200 35.300
davon andere Dienst- und Fremdleistungen 153.854 160.000 170.000 171.700 173.400 175.100

Finanzplanung
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LANDKREIS BÖBLINGEN WIRTSCHAFTSPLAN 2025
ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB

E R F O L G S P L A N - Z U S A M M E N S T E L L U N G

Konto Bezeichnung Jahresabschluss Planansatz Planansatz
 -vorläufig- VJ WJ WJ WJ WJ

2023 2024 2025 2026 2027 2028
EURO EURO EURO EURO EURO EURO

Finanzplanung

davon Aufwand für Gebührenmarken 6.075 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
davon Verwaltungskostenbeiträge an Landkreis 583.283 600.000 680.000 680.000 680.000 680.000
davon übrige sonstige betr. Aufwendungen 1.121.367 1.060.000 1.120.000 1.127.000 1.138.300 1.149.700

40 Zuführung Gebührenüberdeckungen 323.014 0 0 0 0 0
Zwischensumme Sonst. betr. Aufwendungen 5.929.017 5.300.000 5.649.600 5.712.900 5.755.700 5.772.000

60-62 7. Zinserträge 358.441 172.000 88.100 204.200 312.700 292.300

65 8. Zinsaufwand 7.702 35.000 0 367.500 507.500 584.500

67 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 0 0 0

10. Ergebnis nach Steuern 292.120 547.800 570.100 375.500 70.100 70.100

68 11. Steuern 62.314 65.100 70.100 70.100 70.100 70.100

70 Verrechnung Müllabfuhr/AEV 24.061.267 22.541.700 24.754.100 24.761.000 24.767.900 24.774.900

71 Verrechnung AEV/Müllabfuhr 24.061.267 22.541.800 24.754.100 24.761.000 24.767.900 24.774.900

Jahresergebnis nach Handelsrecht 229.806 482.600 500.000 305.400 0 0

nachrichtlich:
Erträge 85.132.424 87.007.300 92.923.000 94.831.900 95.621.700 95.658.900
Aufwendungen 84.902.618 86.524.700 92.423.000 94.526.500 95.621.700 95.658.900

- 27 -



LANDKREIS BÖBLINGEN WIRTSCHAFTSPLAN 2025
ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB

E R F O L G S P L A N - MÜLLABFUHR

Konto Bezeichnung Jahresabschluss Planansatz Planansatz
 -vorläufig- VJ WJ WJ WJ WJ

2023 2024 2025 2026 2027 2028
EURO EURO EURO EURO EURO EURO

1. Umsatzerlöse
40 Benutzungsgebühren Müllabfuhr 37.681.481 38.437.100 41.080.800 42.202.400 43.046.400 43.907.300
40 Abbau Gebührenüberdeckungen aus VJ 0 600.000 1.016.500 1.140.700 323.000 0
41 sonstige Erlöse 400.299 270.200 281.000 281.000 281.000 281.000

Zwischensumme Umsatzerlöse 38.081.781 39.307.300 42.378.300 43.624.100 43.650.400 44.188.300

2. Sonstige betriebliche Erträge
53 Sonstige Erträge 219.032 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Zwischensumme Sonst. betr. Erträge 219.032 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000

54 3. Materialaufwand
davon Verbrauchs- und Betriebsmittel 1.996.176 2.770.000 3.020.000 3.020.000 3.050.200 3.080.700
davon für Leistungsvergütungen an Dritte 830.798 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.161.500 1.173.100
Zwischensumme Materialaufwand 2.826.975 3.920.000 4.170.000 4.170.000 4.211.700 4.253.800

55-56 4. Personalaufwand 8.855.277 9.929.600 10.392.900 10.496.800 10.601.800 10.919.900

57 5. Abschreibungen und Anlageabgänge 1.455.621 1.956.600 2.545.900 3.613.000 3.476.100 3.621.000

59 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen
davon Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge 654.180 700.000 700.000 707.000 714.100 721.200
davon Versicherungen 155.530 160.000 160.000 161.600 163.200 164.800
davon Geschäftsaufwand, Bürobedarf 168.096 160.000 170.000 171.700 173.400 175.100
davon öff. Bekanntmachungen, Öffentl.keitsarbeit 72.806 50.000 70.000 70.700 71.400 72.100
davon Reisekosten 11.994 10.000 10.000 10.100 10.200 10.300
davon sonstige Dienst- und Fremdleistungen 153.854 160.000 170.000 171.700 173.400 175.100
davon Aufwand für Gebührenmarken 6.075 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
davon Verwaltungskostenbeiträge an Landkreis 286.544 300.000 330.000 330.000 330.000 330.000
davon übrige sonstige betr. Aufwendungen 375.983 300.000 350.000 357.000 360.600 364.200

40 Zuführung Gebührenüberdeckungen 323.014 0 0 0 0 0
Zwischensumme Sonst. betr. Aufwendungen 2.208.076 1.845.000 1.965.000 1.984.800 2.001.300 2.017.800

Finanzplanung
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LANDKREIS BÖBLINGEN WIRTSCHAFTSPLAN 2025
ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB

E R F O L G S P L A N - MÜLLABFUHR

Konto Bezeichnung Jahresabschluss Planansatz Planansatz
 -vorläufig- VJ WJ WJ WJ WJ

2023 2024 2025 2026 2027 2028
EURO EURO EURO EURO EURO EURO

Finanzplanung

60-62 7. Zinserträge 75.391 19.700 7.800 37.800 65.900 61.800

65 8. Zinsaufwand 0 5.000 0 91.900 126.900 146.100

67 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 0 0 0

10. Ergebnis nach Steuern 23.030.256 21.720.800 23.412.300 23.405.400 23.398.500 23.391.500

68 11. Steuern 25.206 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

70 Gebührenverrechnung mit AEV 1.045.690 666.800 685.900 692.800 699.700 706.700
71 Verrechnung AEV 23.015.576 21.875.000 24.068.200 24.068.200 24.068.200 24.068.200

Jahresergebnis nach Handelsrecht 1.035.163 482.600 0 0 0 0

nachrichtlich:
Erträge 39.421.894 40.043.800 43.172.000 44.454.700 44.516.000 45.056.800
Aufwendungen 38.386.731 39.561.200 43.172.000 44.454.700 44.516.000 45.056.800
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LANDKREIS BÖBLINGEN WIRTSCHAFTSPLAN 2025
ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB

E R F O L G S P L A N - ABFALLENTSORGUNG UND -VERWERTUNG (AEV)

Konto Bezeichnung Jahresabschluss Planansatz Planansatz
 -vorläufig- VJ WJ WJ WJ WJ

2023 2024 2025 2026 2027 2028
EURO EURO EURO EURO EURO EURO

1. Umsatzerlöse
40 Benutzungsgebühren Entsorgungseinrichtung incl. ED 7.316.323 8.258.700 8.871.500 9.737.600 10.029.700 11.032.700
40 Ausgleich von Gebührenüberdeckungen aus VJ 0 1.200.000 1.765.800 1.599.000 1.607.700 0

41-42 sonstige Erlöse Abfallentsorgung 4.282.980 4.755.000 4.526.000 4.526.000 4.526.000 4.526.000
4 Erlöse BgA 8.902.900 9.560.800 9.308.800 7.988.800 7.641.000 7.641.000

Zwischensumme Umsatzerlöse 20.502.203 23.774.500 24.472.100 23.851.400 23.804.400 23.199.700

2. Sonstige betriebliche Erträge
532 Auflösung von Beiträgen und Rückstellungen 1.673.733 911.800 880.400 2.041.200 2.736.300 2.853.700
53 Sonstige Erträge 235.968 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000

Zwischensumme Sonst. betr. Erträge 1.909.701 1.161.800 1.130.400 2.291.200 2.986.300 3.103.700

54 3. Materialaufwand
davon Verbrauchs- und Betriebsmittel 2.143.765 2.000.000 2.100.000 2.142.000 2.184.800 2.206.600
davon für Leistungsvergütungen an Dritte 23.572.274 23.471.800 24.498.300 24.988.300 25.238.200 25.490.600
Zwischensumme Materialaufwand 25.716.039 25.471.800 26.598.300 27.130.300 27.423.000 27.697.200

55-56 4. Personalaufwand 12.390.589 13.224.500 14.104.600 14.245.600 14.388.100 14.819.700

57-58 5. Abschreibungen und Anlageabgänge 3.597.818 4.080.300 4.137.500 3.959.300 4.419.800 3.145.800

59 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen
davon Zuführung Rückstellung Nachsorge 1.604.427 1.381.500 1.457.100 1.485.500 1.485.000 1.466.700
davon Erddeponien pauschal 74.246 48.500 72.500 72.500 72.500 72.500
davon Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge 574.836 545.000 580.000 585.800 591.700 597.600
davon Versicherungen 224.118 230.000 240.000 247.200 254.600 257.100
davon Geschäftsaufwand, Bürobedarf 52.442 70.000 70.000 72.100 74.300 75.000
davon öff. Bekanntmachungen, Öffentl.keitsarbeit 129.407 100.000 120.000 120.000 123.600 124.800
davon Reisekosten 19.343 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000
davon Verwaltungskostenbeiträge an Landkreis 296.739 300.000 350.000 350.000 350.000 350.000
davon übrige sonstige betr. Aufwendungen 745.383 760.000 770.000 770.000 777.700 785.500

Finanzplanung
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LANDKREIS BÖBLINGEN WIRTSCHAFTSPLAN 2025
ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB

E R F O L G S P L A N - ABFALLENTSORGUNG UND -VERWERTUNG (AEV)

Konto Bezeichnung Jahresabschluss Planansatz Planansatz
 -vorläufig- VJ WJ WJ WJ WJ

2023 2024 2025 2026 2027 2028
EURO EURO EURO EURO EURO EURO

Finanzplanung

40 Zuführung Gebührenüberdeckungen 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme Sonst. betr. Aufwendungen 3.720.941 3.455.000 3.684.600 3.728.100 3.754.400 3.754.200

60-62 7. Zinserträge 283.050 152.300 80.300 166.400 246.800 230.500

65 8. Zinsaufwand 7.702 30.000 0 275.600 380.600 438.400

67 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 0 0 0

10. Ergebnis nach Steuern -22.738.135 -21.173.000 -22.842.200 -23.029.900 -23.328.400 -23.321.400

68 11. Steuern 37.108 35.100 40.100 40.100 40.100 40.100

70 Verrechnung Müllabfuhr 23.015.576 21.874.900 24.068.200 24.068.200 24.068.200 24.068.200
71 Gebührenverrechnung mit Müllabfuhr 1.045.690 666.800 685.900 692.800 699.700 706.700

Jahresergebnis nach Handelsrecht -805.357 0 500.000 305.400 0 0

nachrichtlich:
Erträge 45.710.530 46.963.500 49.751.000 50.377.200 51.105.700 50.602.100
Aufwendungen 46.515.887 46.963.500 49.251.000 50.071.800 51.105.700 50.602.100
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LANDKREIS BÖBLINGEN WIRTSCHAFTSPLAN 2025
ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB

Nr. Einzahlungen Jahresabschluss Planansatz Planansatz Verpflichtungs-
bzw.  -vorläufig- VJ WJ ermächtigungen WJ WJ WJ

Auszahlungen 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO

1
Einzahlungen von Kunden für den 
Verkauf von Erzeugnissen, Waren und 
Dienstleistungen

56.881.279 61.453.800 64.156.200 64.940.000 65.836.800 67.680.300

2
Sonstige Einzahlungen, die nicht der 
Investitions oder der 
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

313.297 300.000 350.000 350.000 350.000 350.000

3 Ertragsteuerrückzahlungen 0 0 0 0 0 0

4 Einzahlungen aus laufender 
Geschäftstätigkeit 57.194.576 61.753.800 64.506.200 65.290.000 66.186.800 68.030.300

5 Auszahlungen an Lieferanten und 
Beschäftigte 49.785.515 52.545.900 55.265.800 56.042.700 56.624.600 57.690.600

6
Sonstige Auszahlungen, die nicht der 
Investitions oder der 
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

4.049.296 3.983.600 4.262.600 4.297.500 4.340.800 4.375.400

7 Ertragsteuerzahlungen 7.825 0 0 0 0 0

8 Auszahlungen aus laufender 
Geschäftstätigkeit 53.842.636 56.529.500 59.528.400 60.340.200 60.965.400 62.066.000

9 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus 
laufender Geschäftstätigkeit 3.351.940 5.224.300 4.977.800 0 4.949.800 5.221.400 5.964.300

10
Einzahlungen aus Abgängen von 
Gegenständen des immateriellen 
Anlagevermögens

0 0 0 0 0 0

11
Einzahlungen aus Abgängen von 
Gegenständen des 
Sachanlagevermögens

1.398.450 0 0 0 0 0

12
Einzahlungen aus Abgängen von 
Gegenständen des 
Finanzanlagevermögens

389.549 393.077 396.709 487.948 754.296 758.257

Gesamtliquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Finanzplanung
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LANDKREIS BÖBLINGEN WIRTSCHAFTSPLAN 2025
ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB

Nr. Einzahlungen Jahresabschluss Planansatz Planansatz Verpflichtungs-
bzw.  -vorläufig- VJ WJ ermächtigungen WJ WJ WJ

Auszahlungen 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO

Gesamtliquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Finanzplanung

13
Einzahlungen aus der Rückzahlung 
geleisteter Investitionszuschüsse durch 
Dritte

0 0 0 0 0 0

14 Erhaltene Zinsen 358.441 172.000 88.100 204.200 312.700 292.300

15 Erhaltene Dividenden 0 0 0 0 0 0

16 Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit 2.146.440 565.077 484.809 0 692.148 1.066.996 1.050.557

17 Auszahlungen für Investitionen in das 
immaterielle Anlagevermögen 9.020 0 0 0 0 0

18 Auszahlungen für Investitionen in das 
Sachanlagevermögen 10.505.167 19.069.000 16.724.000 10.559.000 8.274.000 7.977.000

19 Auszahlungen für Investitionen in das 
Finanzanlagevermögen 175.000 1.400.000 0 7.000.000 0 0

20 Auszahlungen für geleistete 
Investitionszuschüsse 0 0 0 0 0 0

21 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit 10.689.187 20.469.000 16.724.000 0 17.559.000 8.274.000 7.977.000

22
Veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-
bedarf aus Investitionstätigkeit

-8.542.747 -19.903.923 -16.239.191 0 -16.866.852 -7.207.004 -6.926.443

23
Veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-
bedarf

-5.190.807 -14.679.623 -11.261.391 0 -11.917.052 -1.985.604 -962.143

24 Einzahlungen aus 
Eigenkapitalzuführungen 0 0 0 0 0 0
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LANDKREIS BÖBLINGEN WIRTSCHAFTSPLAN 2025
ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB

Nr. Einzahlungen Jahresabschluss Planansatz Planansatz Verpflichtungs-
bzw.  -vorläufig- VJ WJ ermächtigungen WJ WJ WJ

Auszahlungen 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO

Gesamtliquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Finanzplanung

25

Einzahlungen aus der Aufnahme von 
Investitionskrediten und wirtschaftlich 
vergleichbaren Vorgängen für 
Investitionen bei der Gemeinde und 
anderen Eigenbetrieben

0 0 0 0 0 0

26

Einzahlungen aus der Aufnahme von 
Investitionskrediten und wirtschaftlich 
vergleichbaren Vorgängen für 
Investitionen bei Dritten

0 0 0 10.500.000 4.000.000 2.200.000

27 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 0 0 0 0 0 0

28 Einzahlungen aus 
Investitionszuweisungen der Gemeinde 0 0 0 0 0 0

29 Einzahlungen aus 
Investitionszuweisungen Dritter 0 0 0 0 0 0

30 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 10.500.000 4.000.000 2.200.000

31 Auszahlungen aus 
Eigenkapitalherabsetzungen 0 0 0 0 0 0

32

Auszahlungen aus der Tilgung von 
Investitionskrediten und wirtschaftlich 
vergleichbaren Vorgängen für 
Investitionen gegen über der Gemeinde 
und anderen Eigenbetrieben

0 0 0 0 0 0

33

Auszahlungen aus der Tilgung von 
Investitionskrediten und wirtschaftlich 
vergleichbaren Vorgängen für 
Investitionen gegenüber Dritten

0 0 0 525.000 725.000 835.000
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LANDKREIS BÖBLINGEN WIRTSCHAFTSPLAN 2025
ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB

Nr. Einzahlungen Jahresabschluss Planansatz Planansatz Verpflichtungs-
bzw.  -vorläufig- VJ WJ ermächtigungen WJ WJ WJ

Auszahlungen 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO

Gesamtliquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Finanzplanung

34 Auszahlungen aus der Rückzahlung von 
Investitionsbeiträgen 0 0 0 0 0 0

35 Auszahlungen aus der Rückzahlung von 
Investitionszuweisungen der Gemeinde 0 0 0 0 0 0

36 Auszahlungen aus der Rückzahlung von 
Investitionszuweisungen Dritter 0 0 0 0 0 0

37 Gezahlte Zinsen 7.702 35.000 0 367.500 507.500 584.500

38 Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit 7.702 35.000 0 0 892.500 1.232.500 1.419.500

39
Veranschlagter 
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 
aus Finanzierungstätigkeit

-7.702 -35.000 0 0 9.607.500 2.767.500 780.500

40
Veranschlagte Änderung des 
Finanzierungsmittelbestands zum Ende 
des Haushaltsjahres

-5.198.509 -14.714.623 -11.261.391 0 -2.309.552 781.896 -181.643

41
nachrichtlich:
voraussichtlicher Bestand an liquiden 
Eigenmitteln zum Jahresbeginn

23.519.318 18.320.809 13.606.186 2.344.796 35.243 817.139

42 voraussichtlicher Bestand an inneren 
Darlehen zum Jahresbeginn 57.413.089 62.887.248 69.638.906
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LANDKREIS BÖBLINGEN
ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB

Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Vorjahr WJ WJ WJ WJ
2024 2025 2026 2027 2028

EURO EURO EURO EURO EURO
1 Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 8.320.808,89

2a + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 10.000.000,00

2b + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und 
sonstige Wertpapiere 0,00

2c +
Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu 
verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen 
Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde 0,00

3a - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 0,00

3b - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu 
verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen 
Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde 0,00

4 = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 18.320.808,89

5 - mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-
HGB) 0,00

6 +/- veranschlagte Änderung des FMbestands (§2 i. V. m. Anlage 2 
Nummer 40 EigBVO-HGB) oder aktuelle Prognosewerte -4.714.622,66 -11.261.390,65 -2.309.552,14 781.895,95 -181.643,13

7 = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 13.606.186,23 2.344.795,58 35.243,44 817.139,39 635.496,26
8 - davon für bestimmte Zwecke gebunden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 = vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene 
Mittel 13.606.186,23 2.344.795,58 35.243,44 817.139,39 635.496,26

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

FinanzplanungLiquiditätsplan

WIRTSCHAFTSPLAN 2025
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Bestand an inneren Darlehen

zum 01.01.
EUR

zum 31.12.
EUR

1 2

1 Rückstellung für Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Abs. 1 EigBVO-HGB 71.233.582,76 71.166.726,44
2 + Sonstige Rückstellungen ohne Nr. 1 9.715.851,44 10.056.719,71
3 = Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel 80.949.434,20 81.223.446,15
4 Liquide Mittel 28.536.345,05 18.336.198,57
5 - Kassenkreditmittel 5.000.000,00 0,00
6 + angelegte Mittel 0,00 0,00
7 = tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand 23.536.345,05 18.336.198,57
8 Differenz (Zeile 3 abzgl. Zeile 7 57.413.089,15 62.887.247,58
9 Bestand an inneren Darlehen 57.413.089,15 62.887.247,58

10
nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am 
Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert

11 nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert

2023
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Anlage 1

2 0 2 5

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB

Landkreis Böblingen

Stellenübersicht
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Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2025 
Teil A: Beamte (nachrichtlich) 

 

  Zahl der Stellen 
 

Nachrichtlich  

Laufbahngruppe und 
Amtsbezeichnung 

Besol-
dungs- 
gruppe 

 
 
insgesamt 

 
darunter 

Zahl der  
Stellen 
2024 

Zahl der tatsächlich  
besetzten Stellen am 
30.06.2024 

 
Vermerke, Erläuterungen 
(z. B. Aufwandsentschädigung) 

   mit Zulage ausge- 
sondert 

Sonder- 
schlüssel 

Leer- 
stellen 

   

 
I. Abfallwirtschaftsbetrieb 
 
  B 2  -          -  
   -          -  
Höherer Dienst 
Ltd. Kreisverwalt.dir. 
Kreisverwaltungsdirektor 
Kreisoberverwaltungsrat 
Kreisverwaltungsrat 

 
A 16 
A 15 
A 14 
A 13 

 
2 
- 
4 
1 

     
2 
- 
4 
1 

 
                2 

- 
                4 

1 

 

 
 

 7     7 7  

Gehobener Dienst 
Kreisoberamtsrat 
Kreisamtsrat 
Kreisamtmann 
Kreisoberinspektor 
 

 
A 13 
A 12 
A 11 
A 10 

 

 
1 

       2,6 
10 

         0,8 
 

     
 1 

       2 
   8,7 
   0,8 

 

 
                - 

2,6  
                8,55 

  0,8 
 

 

 
 

  14,40      12,5             11,95  

Mittlerer Dienst 
Erster Kreisamtsinspektor 
Kreisamtsinspektor 
Kreishauptsekretär 
Kreisobersekretär 

 
 A 10 
A 9 
A 8 
A 7 

 

 
         1,2 
         5,55 

 - 
 - 
  

 
 

    
        1,2 
        5,45 
        - 

 - 
  
  

 
              0,9 
              5,55 
                - 

- 
                
                 

 

 
 

    6,75     6,65               6,45  

 
Insgesamt 
 

 
        28,15  

   
      26,15 25,40 

 

 

- 40 -



 

Teil B: Tarifbeschäftigte 
 

  Zahl der Stellen 
 

Nachrichtlich  

 Vergütungs- 
gruppe bzw. 
Sondertarif 

 
 
insgesamt 

 
darunter 

Zahl der  
Stellen 
2024 

Zahl der tatsächlich  
besetzten Stellen am 
30.06.2024 

 
Vermerke, Erläuterungen 
(z. B. Aufwandsentschädigung) 

   mit Zulage ausge- 
sondert 

Sonder- 
schlüssel 

Leer- 
stellen 

   

 
I. Abfallwirtschaftsbetrieb 
 

 

 

15 

14 

13 

12 

 - 

 - 

 1 

 2,9 

     - 

 - 

 1 

 0,8 

- 

- 

              1 

              2,9 

 

 

 

 

 

11 

10 

9c 

9b 

9a 

8 

 7,34 

 6,8 

 9,1 

 4,75 

 4,45 

  23,8 

 

 

 

         

          8,54 

 7,1 

     8,85 

     3,85 

     4,45 

 25,05 

              6,09 

              5,8 

              9,1 

4,05 

              4,0 

         22,8 

 

 

 

 

 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

 7,95 

   133 

 6 

 21,75 

 45,84 

 - 

         7,8 

  120,0 

 4 

 17,84 

 53,84 

 - 

6,4 

          121,50 

              6 

            20,75 

          45,09 

- 

 

 
Insgesamt 
 

 274,68        263,12            255,48 
 

 
Zusammenstellung 

 
 
Beschäftigte insges. 
(A + B ) 

 
302,83       289,27 280,88 
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Stellenübersicht 2025 Abfallwirtschaftsbetrieb
Landkreis Böblingen

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Kostenstellenplans (nachrichtlich)

Bezeichnung       Beamte
Kostenstelle Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Ges.

B 2 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A12 A 11 A 10 A 10 A 9 A 8 A 7 A 6

Werkleitung/Verwaltung
9010 2 1 4,00 7,0
Finanzen/Gebühren
9011 2 2 0,8 0,7 5,05 10,55
Abfallberatung/Mülltelefon
9012 1 3,4 0,5 4,9
Betriebshof/Verwaltung
9106 1 0,5  1,5
Betriebshof/Müllabfuhr
9110 0,6 0,6
Betriebshof/Sperrmüllabfuhr
9180 -
Betriebshof/Standortreinigung
9183 -
Betriebshof/Werkstatt/Contdi.
9109 -
Kreismülldeponien
9210 -
Schadstofferfassung
9230 -
Häcksel- und Kompostierplätze
9247 -
Wertstoffhöfe/Recycling
9250 1 1 0,6  2,6

Vergärungsanlage Leonberg
9260 1 1

Erddeponien
9300 0

Gesamt - 2,00 - 4,00 1,00 1,00 2,00 10,60 0,80 1,20 5,55 0,00 - - 28,15
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Stellenübersicht 2025 Abfallwirtschaftsbetrieb
Landkreis Böblingen

Tarifbeschäftigte Bezeichnung       
Entgeltgruppe Ges. Gesamt Kostenstelle

14 13 12 11 10 9c 9b 9a 8 7 6 5 4 3 2

Werkleitung/Verwaltung
2,0 1,5 3,50 10,50 9010

Finanzen/Gebühren
1,8 1,0 2,10 2,1 7,95 14,95 25,50 9011

Abfallberatung/Mülltelefon
0,9 4,4 1,85 4,95 12,10 17,00 9012

Betriebshof/Verwaltung
2,1 1 1 4,10 5,60 9106

Betriebshof/Müllabfuhr
6 1,00 56 1 9 73,00 73,60 9110

Betriebshof/Sperrmüllabfuhr
2 1 3,00 3,00 9180

Betriebshof/Standortreinigung
1 2 2 5,00 5,00 9183

Werkstatt/Containerd./Behältert.
1 0,75 2 10,0 0,5 45 2 2 63,25 63,25 9109

Kreismülldeponien
1 1 1 2 1 6,00 6,00 9210

Schadstofferfassung
1 1 3 7,25 12,25 12,25 9230

Häcksel- und Kompostierplätze
1 2 11 14,00 14,00 9247

Wertstoffhöfe/Recycling
0,44 0,40 3,0 0,35 1 12 2 13,25 26,59 59,03 61,63 9250

Vergärungsanlage Leonberg
2 0,50 2,50 3,50 9260

Erddeponien
2 2,00 2,00 9300

1,0 2,9 7,34 6,80 9,10 4,75 4,45 23,80 7,95 133,0 6,00 21,75 45,84 - 274,68 302,83 Gesamt

nachrichtlich geringfügig Beschäftigte:  181
(Stand 30.06.2024)

(insbesondere auf den Wertstoffhöfen)
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Anlage 2

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB

Landkreis Böblingen

Investitionsprogramm

2025 - 2028
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LANDKREIS BÖBLINGEN
ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB

Bereich Grunderwerb Betriebs- und Bauten
Gesch.ausst.

€ € €

ÖFFENTLICHE MÜLLABFUHR
Betriebshof, Fahrzeuge und Zubehör 0 3.413.000 0

KREISMÜLLDEPONIEN
Böblingen 0 0 0
Leonberg 0 0 4.000.000
Sindelfingen 0 0 50.000

Containerdienste 0 402.000 0

Häckselplätze 0 0 1.350.000

SORTIERANLAGEN
Leonberg/Sindelfingen 0 0 200.000

WERTSTOFFHÖFE/-SAMMLUNG 0 227.000 500.000

PROBLEMSTOFFSAMMELSTELLEN 0 0 0

Möbelhalle Hulb 0 0 500.000

BODENAUSHUBDEPONIEN
Waldenbuch/Steinenbronn 0 0 0

VERWALTUNG
Allg. Verwaltung 0 560.000 0
Gesellschafterdarlehen an KWK GmbH

SUMMEN 0 4.602.000 6.600.000
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WIRTSCHAFTSPLAN 2025
Investitionsplan

Techn. Anlagen Summe  Summe der
Maschinen Planansätze Ausgaben

2025 2026 2027 2028 2025-2028
€ € € € € €

250.000 3.663.000 2.275.000 2.791.000 3.754.000 12.483.000

50.000 50.000 0 0 0 50.000
500.000 4.500.000 4.500.000 3.500.000 1.750.000 14.250.000
650.000 700.000 800.000 0 50.000 1.550.000

0 402.000 820.000 459.000 459.000 2.140.000

1.850.000 3.200.000 600.000 600.000 600.000 5.000.000

1.360.000 1.560.000 100.000 160.000 600.000 2.420.000

862.000 1.589.000 1.414.000 714.000 714.000 4.431.000

0 0 0 0 0 0

0 500.000 0 0 0 500.000

0 0 0 0 0 0

0 560.000 50.000 50.000 50.000 710.000
0 7.000.000 7.000.000

5.522.000 16.724.000 17.559.000 8.274.000 7.977.000 50.534.000
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Anlage 5
 (zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB) 

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Gesamtangaben Bisher Mittel- Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Verpflichtungs- Planung Planung Finanzbedarf
zur Maßnahme finanziert übertragungen ermächtigungen Wirtschaftsjah ermächtigungen Wirtschaftsjah Wirtschaftsjah weitere Jahre
 -nachrichtlich- aus Vorvorjahr Vorvorjahr 2024 2025 2025 2026 2026 2027 2028  -nachrichtlich-

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
11) 22) 33) 4 53) 6 7 84) 95) 10 11 126)

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen 

Entgelten für Investitionstätigkeit
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und 

Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 

Gebäuden  

8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 

Sachvermögen 6.721.000 3.120.000 2.245.000 2.761.000 3.724.000

10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 

Vermögensgegenständen 318.000 543.000 30.000 30.000 30.000
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

(Summe aus Nummer 7 bis 12) 7.039.000 3.663.000 2.275.000 2.791.000 3.754.000
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und 

Finanzierungstätigkeit
(Saldo aus Nummer 6 und 13)

-7.039.000 -3.663.000 -2.275.000 -2.791.000 -3.754.000

15 Aktivierte Eigenleistungen

16 Gesamtkosten der Maßnahme
(Summe aus Nummer 13 und 15) 7.039.000 3.663.000 2.275.000 2.791.000 3.754.000

17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme 
entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen7)

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Maßnahme:Müllabfuhr
I/90910000
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Anlage 5
 (zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB) 

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Gesamtangaben Bisher Mittel- Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Verpflichtungs- Planung Planung Finanzbedarf
zur Maßnahme finanziert übertragungen ermächtigungen Wirtschaftsjah ermächtigungen Wirtschaftsjah Wirtschaftsjah weitere Jahre
 -nachrichtlich- aus Vorvorjahr Vorvorjahr 2024 2025 2025 2026 2026 2027 2028  -nachrichtlich-

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
11) 22) 33) 4 53) 6 7 84) 95) 10 11 126)

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen 

Entgelten für Investitionstätigkeit
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und 

Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 

Gebäuden  

8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 50.000 50.000
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 

Sachvermögen
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 

Vermögensgegenständen
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

(Summe aus Nummer 7 bis 12) 50.000 50.000
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und 

Finanzierungstätigkeit
(Saldo aus Nummer 6 und 13)

-50.000 -50.000

15 Aktivierte Eigenleistungen

16 Gesamtkosten der Maßnahme
(Summe aus Nummer 13 und 15) 50.000 50.000

17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme 
entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen7)

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Maßnahme:Kreismülldeponie Böblingen
I/90921100
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Anlage 5
 (zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB) 

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Gesamtangaben Bisher Mittel- Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Verpflichtungs- Planung Planung Finanzbedarf
zur Maßnahme finanziert übertragungen ermächtigungen Wirtschaftsjah ermächtigungen Wirtschaftsjah Wirtschaftsjah weitere Jahre
 -nachrichtlich- aus Vorvorjahr Vorvorjahr 2024 2025 2025 2026 2026 2027 2028  -nachrichtlich-

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
11) 22) 33) 4 53) 6 7 84) 95) 10 11 126)

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen 

Entgelten für Investitionstätigkeit
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und 

Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 

Gebäuden  

8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.500.000 4.500.000 4.500.000 3.500.000 1.750.000
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 

Sachvermögen
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 

Vermögensgegenständen
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

(Summe aus Nummer 7 bis 12) 4.500.000 4.500.000 4.500.000 3.500.000 1.750.000
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und 

Finanzierungstätigkeit
(Saldo aus Nummer 6 und 13)

-4.500.000 -4.500.000 -4.500.000 -3.500.000 -1.750.000

15 Aktivierte Eigenleistungen

16 Gesamtkosten der Maßnahme
(Summe aus Nummer 13 und 15) 4.500.000 4.500.000 4.500.000 3.500.000 1.750.000

17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme 
entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen7)

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Maßnahme:Kreismülldeponie Leonberg
I/90921200
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Anlage 5
 (zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB) 

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Gesamtangaben Bisher Mittel- Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Verpflichtungs- Planung Planung Finanzbedarf
zur Maßnahme finanziert übertragungen ermächtigungen Wirtschaftsjah ermächtigungen Wirtschaftsjah Wirtschaftsjah weitere Jahre
 -nachrichtlich- aus Vorvorjahr Vorvorjahr 2024 2025 2025 2026 2026 2027 2028  -nachrichtlich-

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
11) 22) 33) 4 53) 6 7 84) 95) 10 11 126)

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen 

Entgelten für Investitionstätigkeit
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und 

Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 

Gebäuden  

8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 100.000 50.000 0 0
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 

Sachvermögen 400.000 650.000 800.000 0 50.000

10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 

Vermögensgegenständen
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

(Summe aus Nummer 7 bis 12) 500.000 700.000 800.000 0 50.000
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und 

Finanzierungstätigkeit
(Saldo aus Nummer 6 und 13)

-500.000 -700.000 -800.000 0 -50.000

15 Aktivierte Eigenleistungen

16 Gesamtkosten der Maßnahme
(Summe aus Nummer 13 und 15) 500.000 700.000 800.000 0 50.000

17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme 
entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen7)

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Maßnahme:Kreismülldeponie Sindelfingen
I/90921300
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Anlage 5
 (zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB) 

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Gesamtangaben Bisher Mittel- Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Verpflichtungs- Planung Planung Finanzbedarf
zur Maßnahme finanziert übertragungen ermächtigungen Wirtschaftsjah ermächtigungen Wirtschaftsjah Wirtschaftsjah weitere Jahre
 -nachrichtlich- aus Vorvorjahr Vorvorjahr 2024 2025 2025 2026 2026 2027 2028  -nachrichtlich-

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
11) 22) 33) 4 53) 6 7 84) 95) 10 11 126)

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen 

Entgelten für Investitionstätigkeit
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und 

Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 

Gebäuden  

8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 

Sachvermögen 480.000 402.000 820.000 459.000 459.000

10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 

Vermögensgegenständen
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

(Summe aus Nummer 7 bis 12) 480.000 402.000 820.000 459.000 459.000
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und 

Finanzierungstätigkeit
(Saldo aus Nummer 6 und 13)

-480.000 -402.000 -820.000 -459.000 -459.000

15 Aktivierte Eigenleistungen

16 Gesamtkosten der Maßnahme
(Summe aus Nummer 13 und 15) 480.000 402.000 820.000 459.000 459.000

17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme 
entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen7)

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Maßnahme:Containerdienste
I/90925000

- 52 -



Anlage 5
 (zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB) 

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Gesamtangaben Bisher Mittel- Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Verpflichtungs- Planung Planung Finanzbedarf
zur Maßnahme finanziert übertragungen ermächtigungen Wirtschaftsjah ermächtigungen Wirtschaftsjah Wirtschaftsjah weitere Jahre
 -nachrichtlich- aus Vorvorjahr Vorvorjahr 2024 2025 2025 2026 2026 2027 2028  -nachrichtlich-

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
11) 22) 33) 4 53) 6 7 84) 95) 10 11 126)

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen 

Entgelten für Investitionstätigkeit
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und 

Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 

Gebäuden  

8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.000.000 1.350.000
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 

Sachvermögen 950.000 1.850.000 600.000 600.000 600.000

10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 

Vermögensgegenständen
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

(Summe aus Nummer 7 bis 12) 1.950.000 3.200.000 600.000 600.000 600.000
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und 

Finanzierungstätigkeit
(Saldo aus Nummer 6 und 13)

-1.950.000 -3.200.000 -600.000 -600.000 -600.000

15 Aktivierte Eigenleistungen

16 Gesamtkosten der Maßnahme
(Summe aus Nummer 13 und 15) 1.950.000 3.200.000 600.000 600.000 600.000

17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme 
entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen7)

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Maßnahme:Häckselplätze
I/90924700

- 53 -



Anlage 5
 (zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB) 

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Gesamtangaben Bisher Mittel- Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Verpflichtungs- Planung Planung Finanzbedarf
zur Maßnahme finanziert übertragungen ermächtigungen Wirtschaftsjah ermächtigungen Wirtschaftsjah Wirtschaftsjah weitere Jahre
 -nachrichtlich- aus Vorvorjahr Vorvorjahr 2024 2025 2025 2026 2026 2027 2028  -nachrichtlich-

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
11) 22) 33) 4 53) 6 7 84) 95) 10 11 126)

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen 

Entgelten für Investitionstätigkeit
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und 

Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 

Gebäuden  

8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 200.000
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 

Sachvermögen 600.000 1.060.000 100.000 160.000 350.000

10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 

Vermögensgegenständen
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

(Summe aus Nummer 7 bis 12) 600.000 1.260.000 100.000 160.000 350.000
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und 

Finanzierungstätigkeit
(Saldo aus Nummer 6 und 13)

-600.000 -1.260.000 -100.000 -160.000 -350.000

15 Aktivierte Eigenleistungen

16 Gesamtkosten der Maßnahme
(Summe aus Nummer 13 und 15) 600.000 1.260.000 100.000 160.000 350.000

17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme 
entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen7)

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Maßnahme:Sortieranlage Leonberg
I/90922200

- 54 -



Anlage 5
 (zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB) 

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Gesamtangaben Bisher Mittel- Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Verpflichtungs- Planung Planung Finanzbedarf
zur Maßnahme finanziert übertragungen ermächtigungen Wirtschaftsjah ermächtigungen Wirtschaftsjah Wirtschaftsjah weitere Jahre
 -nachrichtlich- aus Vorvorjahr Vorvorjahr 2024 2025 2025 2026 2026 2027 2028  -nachrichtlich-

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
11) 22) 33) 4 53) 6 7 84) 95) 10 11 126)

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen 

Entgelten für Investitionstätigkeit
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und 

Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 

Gebäuden  

8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 120.000 0
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 

Sachvermögen 80.000 300.000 0 0 250.000

10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 

Vermögensgegenständen
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

(Summe aus Nummer 7 bis 12) 200.000 300.000 250.000
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und 

Finanzierungstätigkeit
(Saldo aus Nummer 6 und 13)

-200.000 -300.000 -250.000

15 Aktivierte Eigenleistungen

16 Gesamtkosten der Maßnahme
(Summe aus Nummer 13 und 15) 200.000 300.000 250.000

17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme 
entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen7)

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Maßnahme:Sortieranlage Sindelfingen
I/90925400

- 55 -



Anlage 5
 (zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB) 

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Gesamtangaben Bisher Mittel- Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Verpflichtungs- Planung Planung Finanzbedarf
zur Maßnahme finanziert übertragungen ermächtigungen Wirtschaftsjah ermächtigungen Wirtschaftsjah Wirtschaftsjah weitere Jahre
 -nachrichtlich- aus Vorvorjahr Vorvorjahr 2024 2025 2025 2026 2026 2027 2028  -nachrichtlich-

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
11) 22) 33) 4 53) 6 7 84) 95) 10 11 126)

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen 

Entgelten für Investitionstätigkeit
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und 

Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 

Gebäuden  

8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 710.000 500
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 

Sachvermögen 700.000 1.503.500 1.414.000 714.000 714.000

10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 

Vermögensgegenständen 85.000
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

(Summe aus Nummer 7 bis 12) 1.410.000 1.589.000 1.414.000 714.000 714.000
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und 

Finanzierungstätigkeit
(Saldo aus Nummer 6 und 13)

-1.410.000 -1.589.000 -1.414.000 -714.000 -714.000

15 Aktivierte Eigenleistungen

16 Gesamtkosten der Maßnahme
(Summe aus Nummer 13 und 15) 1.410.000 1.589.000 1.414.000 714.000 714.000

17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme 
entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen7)

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Maßnahme:Wertstoffhöfe / -sammlung
I/90925100

- 56 -



Anlage 5
 (zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB) 

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Gesamtangaben Bisher Mittel- Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Verpflichtungs- Planung Planung Finanzbedarf
zur Maßnahme finanziert übertragungen ermächtigungen Wirtschaftsjah ermächtigungen Wirtschaftsjah Wirtschaftsjah weitere Jahre
 -nachrichtlich- aus Vorvorjahr Vorvorjahr 2024 2025 2025 2026 2026 2027 2028  -nachrichtlich-

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
11) 22) 33) 4 53) 6 7 84) 95) 10 11 126)

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen 

Entgelten für Investitionstätigkeit
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und 

Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 

Gebäuden  

8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 

Sachvermögen 300.000 0 0 0 0

10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 

Vermögensgegenständen
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

(Summe aus Nummer 7 bis 12) 300.000 0 0 0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und 

Finanzierungstätigkeit
(Saldo aus Nummer 6 und 13)

-300.000 0 0 0

15 Aktivierte Eigenleistungen

16 Gesamtkosten der Maßnahme
(Summe aus Nummer 13 und 15) 300.000 0 0 0

17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme 
entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen7)

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Maßnahme:Problemstoffsammelstellen
I/90923000

- 57 -



Anlage 5
 (zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB) 

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Gesamtangaben Bisher Mittel- Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Verpflichtungs- Planung Planung Finanzbedarf
zur Maßnahme finanziert übertragungen ermächtigungen Wirtschaftsjah ermächtigungen Wirtschaftsjah Wirtschaftsjah weitere Jahre
 -nachrichtlich- aus Vorvorjahr Vorvorjahr 2024 2025 2025 2026 2026 2027 2028  -nachrichtlich-

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
11) 22) 33) 4 53) 6 7 84) 95) 10 11 126)

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen 

Entgelten für Investitionstätigkeit
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und 

Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 

Gebäuden  

8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.500.000 500.000 0 0 0
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 

Sachvermögen
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 

Vermögensgegenständen
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

(Summe aus Nummer 7 bis 12) 1.500.000 500.000 0 0 0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und 

Finanzierungstätigkeit
(Saldo aus Nummer 6 und 13)

-1.500.000 -500.000 0 0 0

15 Aktivierte Eigenleistungen

16 Gesamtkosten der Maßnahme
(Summe aus Nummer 13 und 15) 1.500.000 500.000 0 0 0

17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme 
entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen7)

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Maßnahme:Möbelhalle Hulb
I/90924600

- 58 -



Anlage 5
 (zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB) 

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. Gesamtangaben Bisher Mittel- Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Verpflichtungs- Planung Planung Finanzbedarf
zur Maßnahme finanziert übertragungen ermächtigungen Wirtschaftsjah ermächtigungen Wirtschaftsjah Wirtschaftsjah weitere Jahre
 -nachrichtlich- aus Vorvorjahr Vorvorjahr 2024 2025 2025 2026 2026 2027 2028  -nachrichtlich-

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
11) 22) 33) 4 53) 6 7 84) 95) 10 11 126)

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen 

Entgelten für Investitionstätigkeit
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und 

Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 

Gebäuden  

8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 

Sachvermögen 100.000 100.000 50.000 50.000 50.000

10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 1.400.000 0 7.000.000 0 0
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 

Vermögensgegenständen 440.000 460.000
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

(Summe aus Nummer 7 bis 12) 1.940.000 560.000 7.050.000 50.000 50.000
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und 

Finanzierungstätigkeit
(Saldo aus Nummer 6 und 13)

-1.940.000 -560.000 -7.050.000 -50.000 -50.000

15 Aktivierte Eigenleistungen

16 Gesamtkosten der Maßnahme
(Summe aus Nummer 13 und 15) 1.940.000 560.000 7.050.000 50.000 50.000

17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme 
entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen7)

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Maßnahme:Verwaltung
I/90902000
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Anlage 3

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB

Landkreis Böblingen

Übersicht über die Schuldenentwicklung
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LANDKREIS BÖBLINGEN WIRTSCHAFTSPLAN 2025
ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB Entwicklung des Schuldenstands

Wirtschaftsjahr 2024 2025 2026 2027 2028
€ € € € €

Schuldenstand am 01.01. 0 0 0 9.975.000 13.250.000

Tilgungen daraus 0 0 0 0 0
Zinsen daraus 0 0 0 0 0

Kreditaufnahme 0 0 10.500.000 4.000.000 2.200.000

Tilgungen geplanter Kreditaufnahmen 0 0 525.000 725.000 835.000
Zinsen geplanter Kreditaufnahmen 0 0 367.500 507.500 584.500

Summe Tilgung 0 0 525.000 725.000 835.000
Summe Zinsen 0 0 367.500 507.500 584.500

Schuldenstand am 31.12. 0 0 9.975.000 13.250.000 14.615.000
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Anlage 4

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB

Landkreis Böblingen

Übersicht über die

Verpflichtungsermächtigungen
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LANDKREIS BÖBLINGEN WIRTSCHAFTSPLAN 2025
ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN
VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSGABEN

Vertragsabschlüsse Summe 2026 2027 2028
2029

und später
T€ T€ T€ T€ T€

2025 0 0 0 0 0

Gesamt 0 0 0 0 0

Nachrichtlich:
Kreditaufnahmen
lt. Kreditübersicht 16.700.000 10.500.000 4.000.000 2.200.000 0

Ausgabenfälligkeit
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Anlage 5

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB

Landkreis Böblingen

Übersicht über die

Aufwendungen für den

Zweckverband Restmüllheizkraftwerk

Böblingen
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Verbandsumlage an Zweckverband RBB im Jahr 2025
durch die Mitglieder Böblingen, Calw, Stuttgart, Freudenstadt, Esslingen und Rottweil

Gesamt pro Tonne Gesamt pro Tonne
Verbandsumlage 25.985.200 € 167,00 € 24.800.000 € 160,00 €
Kontingent RBB

Tonnage Anteile Verbandsumlage

Anteil Böblingen 80.000 t 51,42% 13.360.000

Anteil Stuttgart 15.100 t 9,70% 2.521.700

Anteil Calw 23.000 t 14,78% 3.841.000

Anteil Freudenstadt 13.000 t 8,36% 2.171.000

Anteil Rottweil 19.500 t 12,53% 3.256.500

Anteil Esslingen 5.000 t 3,21% 835.000

Summen 155.600 t 100,00% 25.985.200

(alle Zahlen gerundet)

2025 Vorjahr

155.600 t 155.000 t
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Anlage 6

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB

Landkreis Böblingen

Übersicht über die

Entwicklung der
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- 67 -



Landkreis Böblingen WIRTSCHAFTSPLAN 2025
Abfallwirtschaftsbetrieb

ENTWICKLUNG DER NACHSORGERÜCKSTELLUNGEN
(in EURO)

Für Rücklagen Ansammlung Gesamtkosten Stand Zuführung Entnahme Stand 
seit bis (Ansammlg.) 31.12.2024 2025 2025 31.12.2025

ERDDEPONIEN 2.306.280 1.122.003 2.450 51.000 1.073.453

Baresel 1982 2030 126.442 111.731 2.450 0 114.181
Waldenbuch/St.bronn 1982 2005 376.618 376.618 0 0 376.618

Nachsorgerückstellungen 
ehemaliger Erddeponien
insgesamt 1982 2005 1.803.220 633.654 0 51.000 582.654

 
ABFALLENTSORGUNG 76.791.323 70.516.903 1.457.104 829.398 71.144.609

 
 

Nachsorgerückstellungen aller 1982 2002 76.586.500 70.312.234 1.457.104 829.398 70.939.940
Kreismülldeponien

Sortieranlage Sindelfingen 1991 2015 204.823 204.668 0 0 204.668
zzgl. Sort.anl. Leonberg

INSGESAMT 79.097.603 71.638.906 1.459.554 880.398 72.218.062
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Landkreis Böblingen WIRTSCHAFTSPLAN 2025
Abfallwirtschaftsbetrieb auf Finanzplanungszeitraum

ENTWICKLUNG DER NACHSORGERÜCKSTELLUNGEN (in EURO)

Für Rücklagen Ansammlung Gesamtkosten Stand Zuführung Entnahme Zuführung Entnahme Zuführung Entnahme Zuführung Entnahme Stand 
seit bis (Ansammlg.) 31.12.2024 2025 2025 2026 2026 2027 2027 2028 2028 31.12.2028

BODENAUSHUBDEPONIEN 2.306.280 1.122.003 2.450 51.000 2.450 51.000 2.450 51.000 2.450 51.000 927.803

Baresel 1982 2030 126.442 111.731 2.450 0 2.450 0 2.450 0 2.450 0 121.531

Waldenbuch/Steinenbronn 1982 2005 376.618 376.618 0 0 0 0 0 0 0 0 376.618

Nachsorgerückstellungen ehe-
maliger Bodenaushubdeponien 1982 2005 1.803.220 633.654 0 51.000 0 51.000 0 51.000 0 51.000 429.654
Stellberg, Stelzenhau usw.

 
ABFALLENTSORGUNG 76.791.323 70.516.903 1.457.104 829.398 1.485.532 1.990.225 1.485.014 2.685.310 1.466.716 2.802.715 68.103.621

 
Nachsorgerückstellungen aller 1982 2.002 76.586.500 70.312.234 1.457.104 829.398 1.485.532 1.990.225 1.485.014 2.685.310 1.466.716 2.802.715 67.898.953
Kreismülldeponien

PSA Sindelfingen u. SA Leonberg 1991 2015 204.823 204.668 0 0 0 0 0 0 0 0 204.668

INSGESAMT 79.097.603 71.638.906 1.459.554 880.398 1.487.982 2.041.225 1.487.464 2.736.310 1.469.166 2.853.715 69.031.425
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Anlage 7

Bilanz
Erfolgsrechnung
Anlagenachweis
Lagebericht

des zuletzt festgestellten Jahresabschlusses

2023

Naturstrom Landkreis BB GmbH
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